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2 1. Allgemeine Informationen  

Gegenstand des Akkreditierungsverfahrens sind die Teilstudiengänge Bildungswissenschaft und Bildungs-

management (B.A.) – Haupt- und Nebenfach – des Kombinationsstudiengangs Bachelor of Arts. Der Kombi-

nationsstudiengang selbst, der noch bis 30.09.2022 akkreditiert ist, ist nicht Gegenstand dieses Verfahrens. 

Begutachtungsgegenstand ist weiter der Studiengang Bildungswissenschaft – Lehren und Lernen (M.A.) so-

wie die bildungswissenschaftlichen Anteile des polyvalenten Zwei-Hauptfächer-Bachelors mit Lehramtsoption 

und des Master of Education, die an der Wirtschafts- und Verhaltenswissenschaftlichen Fakultät der Albert-

Ludwigs-Universität Freiburg angeboten werden. Die Begutachtung der (Teil-)Studiengänge und Studienan-

teile erfolgte unter Berücksichtigung der „Verordnung des Wissenschaftsministeriums zur Studienakkreditie-

rung (Studienakkreditierungsverordnung – StAkkrVO)“ in der Fassung vom 18.04.2018 sowie der Qualitäts-

ziele der Universität Freiburg in Studium und Lehre. 

Die beiden Teilstudiengänge Hauptfach und Nebenfach Bildungswissenschaft und Bildungsmanagement 

(B.A.) wurden zum WS 2001/2002 unter dem Namen Bildungswissenschaft und Instructional Design einge-

richtet. Zum WS 2013/2014 erfolgte die Namensänderung zu Bildungswissenschaft und Bildungsmanage-

ment. Der Studiengang Bildungswissenschaft – Lehren und Lernen (M.A.) wurde zum WS 2007/2008 unter 

dem Namen Erziehungswissenschaft eingerichtet. Zum WS 2013/2014 erfolgte die Namensänderung zu Bil-

dungswissenschaft – Lehren und Lernen. Bei den drei (Teil-)Studiengängen handelt es sich um Reakkreditie-

rungen. 

Der kombinatorische auf das Lehramt Gymnasium bezogene polyvalente Zwei-Hauptfächer-Bachelor-

studiengang wurde zum WS 2015/2016 eingerichtet. Der Kombinationsstudiengang Master of Education für 

das Lehramt Gymnasium (bestehend aus zwei Teilstudiengängen) wurde zum WS 2018/2019 eingerichtet. 

Dem vorausgegangen waren die Staatsexamensstudiengänge im Lehramt Gymnasium, die zum WS 

2015/2016 mit der Umstellung auf das Bachelor-/Master-System aufgehoben wurden. Bei der Begutachtung 

dieser beiden Kombinationsstudiengänge gilt die Besonderheit, dass in einem parallel laufenden Akkreditie-

rungsclusterverfahren mit den (Teil-)Studiengängen des Instituts für Sport und Sportwissenschaft die Kombi-

nationsstudiengänge mit den Fachanteilen für das Fach Sport begutachtet und akkreditiert werden. Die bil-

dungswissenschaftlichen Anteile der lehramtsbezogenen Kombinationsstudiengänge, die in beiden Studien-

gängen stets identisch sind, werden in diesem Verfahren hingegen erstmalig auf ihre Akkreditierungsfähigkeit 

überprüft. Das Ergebnis wird in das parallel laufende Akkreditierungscluster eingespeist und bildet die Grund-

lage für die Akkreditierung der Kombinationsstudiengänge. Insoweit verweisen wir auch auf das Gutachten 

des Internen Akkreditierungsausschusses im Akkreditierungsverfahren des Clusters Sportwissenschaft, das 

diesem Gutachten angefügt ist.  

Die Abteilung Qualitätsmanagement Studium und Lehre eröffnete das Akkreditierungsverfahren im Winterse-

mester 2018/2019. Am 03.04.2019 fand die Videokonferenz zwischen den externen Gutachter*innen und den 

Verantwortlichen der (Teil-)Studiengänge bzw. -anteile statt, in deren Nachgang die externen Gutachter*innen 

ihre individuellen Expertisen verfassten. Von den vier Expertisen thematisieren zwei die fachwissenschaftliche 

Ausgestaltung (Prof. Mulder / Prof. Wildt), zwei weitere nehmen explizit die berufspraktische Perspektive ein 

(Herr Luft / Herr Riesterer). Am 03.07.2019 fand die Klausurtagung zwischen der zuständigen internen Gut-

achtergruppe des IAA und den Vertreterinnen und Vertretern der (Teil-)Studiengänge statt. Das vorliegende 

Akkreditierungsgutachten der internen Gutachtergruppe des IAA basiert auf den Begutachtungsunterlagen 

der (Teil-)Studiengänge bzw. Studienanteile, den externen Expertisen und den Ergebnissen der Klausurta-

gung. 

2. Erfüllung der formalen Kriterien für Studiengänge  

Die Prüfung der Erfüllung der formalen Kriterien für Studiengänge erfolgte gemäß Art. 2 Abs. 2 Studienakkre-

ditierungsstaatsvertrag und §§ 3 bis 10 StAkkrVO. 

2.1. Studienstruktur und Studiendauer (§ 3 StAkkrVO) 

Der kombinatorische Studiengang Bachelor of Arts führt zu einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss mit 

einer Regelstudienzeit von 6 Semestern (§ 3 Abs. 6 der Rahmenprüfungsordnung für den Studiengang Ba-



 

 

3 chelor of Arts vom 25.11.2011 in der Fassung vom 29.03.2019). Der Studiengang Bachelor of Arts hat einen 

Leistungsumfang von 180 ECTS-Punkten, von denen 120 ECTS-Punkte auf das Hauptfach entfallen. Auf das 

Nebenfach und den Ergänzungsbereich entfallen insgesamt 60 ECTS-Punkte, von denen im Nebenfach ge-

mäß den Vorgaben der fachspezifischen Bestimmungen in Anlage B der Prüfungsordnung zwischen 30 und 

40 ECTS-Punkte zu erwerben sind und im Ergänzungsbereich je nach Leistungsumfang des Nebenfachs 

zwischen 20 und 30 ECTS-Punkte (§ 3 Abs. 5 Rahmenprüfungsordnung). 

Im Hauptfach Bildungswissenschaft und Bildungsmanagement (B.A.) sind 120 ECTS-Punkte zu erwerben 

(§ 1 Abs. 2 der Fachspezifischen Bestimmungen). Im Nebenfach Bildungswissenschaft und Bildungsma-

nagement sind 36 ECTS-Punkte zu erwerben (§ 1 Abs. 2 der Fachspezifischen Bestimmungen). Der Studien-

gang entspricht damit den Anforderungen gemäß § 3 StAkkrVO. 

Der Studiengang Bildungswissenschaft – Lehren und Lernen (M.A.) vermittelt den Studierenden ein vertieftes 

Verständnis von Lehr- und Lernprozessen, so dass sie differenzierte Lernumgebungen zur Vermittlung kom-

plexer und vielschichtiger Inhalte wissenschaftlich fundiert gestalten können. Die Studierenden erwerben 

Kenntnisse über maßgebliche Rahmenbedingungen von Lehr- und Lernprozessen und werden dazu befähigt, 

Veränderungsprozesse bei Individuen und in Organisationen zielgerichtet zu begleiten. Außerdem erwerben 

die Studierenden Kompetenzen im Bereich der empirischen Lehr-Lern-Forschung, so dass sie bildungswis-

senschaftliche Studien durchführen und nach wissenschaftlichen Standards dokumentieren können (§ 1 

Abs. 1 der fachspezifischen Bestimmungen der Prüfungsordnung vom 16.09.2002 in der Fassung vom 

18.10.2013). Der Masterabschluss stellt damit einen weiteren berufsqualifizierenden Hochschulabschluss dar. 

Die Regelstudienzeit beträgt 4 Semester (§ 4 Abs. 3 der Rahmenprüfungsordnung für den Studiengang Mas-

ter of Arts vom 16.09.2002 in der Fassung vom 29.03.2019). Unter Einbeziehung des Bachelorstudiengangs 

beträgt die Gesamtstudiendauer 5 Jahre. Studienstruktur und Studiendauer entsprechen den Anforderungen 

gemäß § 3 StAkkrVO.  

Der kombinatorische polyvalente Zwei-Hauptfächer-Bachelorstudiengang führt zu einem ersten berufsqualifi-

zierenden Abschluss mit einer Regelstudienzeit von 6 Semestern (§ 4 Abs. 2 der Rahmenprüfungsordnung 

für den polyvalenten Zwei-Hauptfächer-Bachelorstudiengang vom 28.08.2015 in der Fassung vom 

15.03.2019). Der polyvalente Zwei-Hauptfächer-Bachelorstudiengang hat einen Leistungsumfang von 180 

ECTS-Punkten. Der Studiengang gliedert sich in zwei wissenschaftliche Fächer mit einem Leistungsumfang 

von jeweils 75 ECTS-Punkten im Bereich der Fachwissenschaft und den Optionsbereich mit einem Leis-

tungsumfang von 20 ECTS-Punkten; außerdem ist nach eigener Wahl in einem der beiden Fächer die Ba-

chelorarbeit mit einem Leistungsumfang von 10 ECTS-Punkten anzufertigen (§ 4 Abs. 2 der Rahmenprü-

fungsordnung). Im Rahmen des polyvalenten Zwei-Hauptfächer-Bachelorstudiengangs besteht die Möglich-

keit, entweder ein auf das Lehramt Gymnasium bezogenes Bachelorstudium zu absolvieren oder zwei Haupt-

fächer zu kombinieren und bei der Studiengestaltung eigene Akzente zu setzen. Wird der Studiengang in der 

Ausrichtung als auf das Lehramt Gymnasium bezogener Bachelorstudiengang studiert, sind im Optionsbe-

reich die gemäß Anlage C der Studien- und Prüfungsordnung für die Option Lehramt Gymnasium vorgesehe-

nen Module zu absolvieren. Wird der polyvalente Zwei-Hauptfächer-Bachelorstudiengang mit der Option Indi-

viduelle Studiengestaltung studiert, sind im Optionsbereich gemäß Anlage C mindestens 8 ECTS-Punkte im 

Bereich Berufsfeldorientierte Kompetenzen zu erwerben (§ 4 Abs. 4 der Rahmenprüfungsordnung).  

Für die Option Lehramt Gymnasium gemäß Anlage C der Prüfungsordnung ist neben den für die jeweiligen 

Teilstudiengänge unterschiedlichen Modulen zur Fachdidaktik das Modul „Bildungswissenschaften“ zu absol-

vieren, das für den Optionsbereich Lehramt Gymnasium für den Kombinatorischen Studiengang immer gleich 

ist. Das Modul wird vom Institut für Erziehungswissenschaft der Universität angeboten und besteht aus den 

folgenden Lehrveranstaltungen: Einführung in die Bildungswissenschaften, Vorbereitung des Orientierungs-

praktikums, Orientierungspraktikum und Nachbereitung des Orientierungspraktikums. Der kombinatorische 

Studiengang mit der Option Lehramt Gymnasium und dem bildungswissenschaftlichen Anteil entspricht den 

Anforderungen gemäß § 3 StAkkrVO. 

Der kombinatorische Studiengang Master of Education führt zu einem ersten berufsqualifizierenden Ab-

schluss mit einer Regelstudienzeit von 4 Semestern (§ 4 Abs. 2 der Rahmenprüfungsordnung für den Studi-

engang Master of Education vom 11.09.2018 in der Fassung vom 27.02.2019). Der Studiengang hat einen 



 

 

4 Leistungsumfang von 120 ECTS-Punkten. Er gliedert sich in zwei Fächer (entweder zwei wissenschaftliche 

Fächer oder ein wissenschaftliches Fach und das Fach Bildende Kunst oder Musik) mit einem Leistungsum-

fang von jeweils 17 ECTS-Punkten im Bereich der Fachwissenschaft und jeweils 10 ECTS-Punkten im Be-

reich der Fachdidaktik, die Bildungswissenschaften mit einem Leistungsumfang von 35 ECTS-Punkten sowie 

das Schulpraxissemester mit einem Leistungsumfang von 16 ECTS-Punkten; außerdem ist nach Wahl 

des*der Studierenden in einem der beiden gewählten Fächer oder in den Bildungswissenschaften die Mas-

terarbeit mit einem Leistungsumfang von 15 ECTS-Punkten anzufertigen (§ 4 Abs. 2 der Rahmenprüfungs-

ordnung).  

Neben den für die jeweiligen Teilstudiengänge unterschiedlichen Modulen zu Fachwissenschaft und Fachdi-

daktik, die jeweils in Anlage B der Prüfungsordnung geregelt sind, sind gemäß Anlage C der Prüfungsord-

nung Module in den Bildungswissenschaften zu absolvieren, die in dem Kombinatorischen Studiengang im-

mer gleich sind. Die Module werden vom Institut für Erziehungswissenschaft der Universität in Kooperation 

mit der Pädagogischen Hochschule Freiburg angeboten. Gemäß § 5 der Rahmenprüfungsordnung hat das 

Schulpraxissemester eine Dauer von in der Regel zwölf Wochen. Die Einzelheiten zu Inhalt, Ablauf, Anforde-

rungen und Bewertung des Schulpraxissemesters sind in der Rahmenvorgabenverordnung Lehramtsstudien-

gänge des Kultusministeriums geregelt. Der Kombinationsstudiengang mit dem Studienanteil in den Bil-

dungswissenschaften entspricht damit den Anforderungen gemäß § 3 StAkkrVO. 

Bewertung: Die IAA-Gutachtergruppe sieht das Kriterium „Studienstruktur und Studiendauer“ für die Studien-

gänge bzw. -anteile als erfüllt an. 

2.2. Studiengangsprofile (§ 4 StAkkrVO)  

Gemäß § 18 Abs. 1 der Rahmenprüfungsordnung Bachelor of Arts ist die Bachelorarbeit eine schriftliche Prü-

fungsarbeit, in der der*die Studierende zeigen soll, dass er*sie in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen 

Frist ein Thema aus seinem*ihrem Hauptfach selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten 

und die Ergebnisse sachgerecht darzustellen. Die Fachgutachter*innen bestätigten diesen Anspruch nach 

Sichtung von Bachelorarbeiten unterschiedlicher Notengruppen für Bildungswissenschaft und Bildungsma-

nagement (B.A.) Hauptfach. Der Studiengang entspricht den Anforderungen gemäß § 4 Abs. 3 StAkkrVO.  

Der Studiengang Bildungswissenschaft – Lehren und Lernen (M.A.) ist als forschungsorientiert und konseku-

tiv eingestuft (§ 1 Abs. 1 der fachspezifischen Bestimmungen der Prüfungsordnung). Gemäß § 19 Abs. 1 der 

Rahmenprüfungsordnung ist die Masterarbeit eine schriftliche Prüfungsarbeit, in der der*die Studierende zei-

gen soll, dass er*sie in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Thema aus seinem*ihrem Stu-

dienfach selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten und die Ergebnisse adäquat darzu-

stellen. Nach Sichtung von Masterarbeiten unterschiedlicher Notengruppen bestätigten die externen Gutach-

ter*innen diesen Anspruch, auch wenn sie sich eine noch klarere inhaltliche Charakterisierung als Masterar-

beiten wünschen würden. Der Studiengang entspricht dennoch den Anforderungen gemäß § 4 Abs. 3 StAk-

krVO.  

Auf die bildungswissenschaftlichen Anteile des polyvalenten Zwei-Hauptfächer-Bachelors und des Masters of 

Education trifft die Vorgabe nicht zu. 

Bewertung: Die IAA-Gutachtergruppe sieht das Kriterium „Studiengangsprofile“ für die Arts-Studiengänge als 

erfüllt an.  

2.3. Zugangsvoraussetzungen und Übergänge zwischen Studienangeboten (§ 5 StAkkrVO) 

In der Zulassungsordnung für den Studiengang Bildungswissenschaft – Lehren und Lernen (M.A.) vom 

31.03.2017 ist als Zugangsvoraussetzung ein erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss vorgeschrie-

ben (§ 2 Abs. 1 Ziffer 1). Außerdem hat die Universität von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, gemäß § 59 

Abs. 1 Satz 2 LHG für den Zugang zum Masterstudiengang durch Satzung weitere Voraussetzungen vorzu-

sehen. So muss der*die Bewerber*in gemäß § 2 Abs. 2 der Zulassungsordnung den Nachweis erbringen, 

dass er*sie im Rahmen des zum ersten Abschluss führenden Hochschulstudiums in einem oder zwei der 

Fächer Bildungswissenschaft, Erziehungswissenschaft, Psychologie oder Kognitionswissenschaft Studien- 



 

 

5 und Prüfungsleistungen mit einem Leistungsumfang von mindestens 120 ECTS-Punkten erbracht hat. Min-

destens 10 ECTS-Punkte müssen im Bereich der quantitativen Forschungsmethoden erworben worden sein.  

Auf den bildungswissenschaftlichen Anteil des Masters of Education trifft die Vorgabe nicht zu. 

Die Vorgabe ist für Bachelorstudiengänge nicht einschlägig. 

Bewertung: Die IAA-Gutachtergruppe sieht das Kriterium „Zugangsvoraussetzungen und Übergänge zwi-

schen Studienangeboten“ für Bildungswissenschaft – Lehren und Lernen (M.A.) als erfüllt an.  

2.4. Abschlüsse und Abschlussbezeichnungen (§ 6 StAkkrVO)  

Gemäß § 2 der Rahmenprüfungsordnung Bachelor of Arts wird aufgrund der bestandenen Bachelorprüfung 

der akademische Grad Bachelor of Arts (B.A.) verliehen. Dem entsprechen die vorgelegten Abschlussdoku-

mente für Bildungswissenschaft und Bildungsmanagement (B.A.), bestehend aus Urkunde, Zeugnis, 

Transcript of Records und Diploma Supplement.  

Gemäß § 3 der Rahmenprüfungsordnung Master of Arts wird aufgrund der bestandenen Masterprüfung der 

akademische Grad Master of Arts (M.A.) verliehen. Dem entsprechen die vorgelegten Abschlussdokumente 

für Bildungswissenschaft – Lehren und Lernen (M.A.), bestehend aus Urkunde, Zeugnis, Transcript of Re-

cords und Diploma Supplement.  

Wir weisen darauf hin, dass ein Diploma Supplement gemäß § 22 Abs. 4 der Rahmenprüfungsordnung Ba-

chelor of Arts und § 23 Abs. 3 der Rahmenprüfungsordnung Master of Arts Bestandteil jedes Abschlusszeug-

nisses ist. Mit Schreiben vom 07.03.2019 hat die Prorektorin für Studium und Lehre die Prüfungsämter ange-

wiesen, ab sofort eine zwischen Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz abgestimmte Neu-

fassung des Diploma Supplement (Fassung 2018) zu verwenden. Den Prüfungsämtern wurde ein entspre-

chendes Portlet in HISinOne geschaltet.  

Auf die bildungswissenschaftlichen Anteile des polyvalenten Zwei-Hauptfächer-Bachelors und des Masters of 

Education trifft die Vorgabe nicht zu. 

Bewertung: Die IAA-Gutachtergruppe sieht das Kriterium „Abschlüsse und Abschlussbezeichnungen“ für die 

Arts-Studiengänge als erfüllt an. 

2.5. Modularisierung (§ 7 StAkkrVO) 

Die Modulhandbücher sowohl für die Teilstudiengänge Bildungswissenschaft und Bildungsmanagement 

(B.A.) Haupt- und Nebenfach als auch für den Studiengang Bildungswissenschaft – Lehren und Lernen (M.A.) 

sind detailliert und übersichtlich. In einer Einleitung ist das Prüfungssystem beschrieben. Dort fehlen aber z.B. 

Begründungen für Teilprüfungen, so wie dies in § 7 Abs. 1 Satz 2 der Rahmenprüfungsordnung für den Stu-

diengang Bachelor of Arts bzw. in § 10 Abs. 1 Satz 2 der Rahmenprüfungsordnung für den Studiengang Mas-

ter of Arts bestimmt ist. Fast alle der gemäß § 7 Abs. 2 StAkkrVO geforderten Kategorien der Einzelmodulbe-

schreibungen sind abgebildet. Inhalte und Qualifikationsziele der Module sind in allen Fällen beschrieben. Die 

Kategorie „Verwendbarkeit des Moduls“ fehlt in den Einzelmodulbeschreibungen ganz. Gemäß § 7 Abs. 3 

StAkkrVO soll im Rahmen der Verwendbarkeit des Moduls dargestellt werden, welcher Zusammenhang mit 

anderen Modulen desselben Studiengangs besteht und inwieweit das Modul zum Einsatz in anderen Studi-

engängen geeignet ist. 

Die Einzelmodulbeschreibung für das Modul „Bildungswissenschaften“ im Optionsbereich des kombinatori-

schen auf das Lehramt Gymnasium bezogenen Bachelorstudiengangs ist detailliert und übersichtlich. Alle 

gemäß § 7 Abs. 2 StAkkrVO geforderten Kategorien der Einzelmodulbeschreibung sind abgebildet. Die Be-

schreibung bietet den Studierenden eine zuverlässige Information über Verlauf, Inhalte und qualitative sowie 

quantitative Anforderungen. Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls sind ausführlich beschrieben. 

Im Modulhandbuch Master of Education im Fach Bildungswissenschaften werden detailliert und übersichtlich 

alle Einzelmodule beschrieben. Außerdem werden im einführenden Teil wichtige Erläuterungen z.B. zur Ko-

operation im Bereich der Inklusion mit dem Institut für Erziehungswissenschaft der Pädagogischen Hochschu-

le Freiburg und zur Verzahnung mit dem Schulpraxissemester gegeben. Alle gemäß § 7 Abs. 2 StAkkrVO 



 

 

6 geforderten Kategorien der Einzelmodulbeschreibungen sind abgebildet. Sie bieten den Studierenden eine 

zuverlässige Information über Studienverlauf, Inhalte, qualitative und quantitative Anforderungen und Einbin-

dung in das Gesamtkonzept des Studienganges sowie das Verhältnis zu anderen angebotenen Modulen. 

Inhalte und Qualifikationsziele der Module sind in allen Fällen beschrieben. Voraussetzungen für die Vergabe 

von Leistungspunkten: Die zur Anwendung kommenden Prüfungsarten, die in den fachspezifischen Bestim-

mungen der Prüfungsordnung für die Module beschrieben sind, sind im Rahmen der Modulbeschreibungen 

näher bestimmt und das konkrete Prüfungsformat einschließlich Umfang und Dauer ist beschrieben. Ebenso 

sind die zu erbringenden Studienleistungen, für die es in der Prüfungsordnung in der Regel noch keiner Spe-

zifizierung bedarf, in den Modulbeschreibungen konkretisiert.  

Bewertung: Die IAA-Gutachtergruppe sieht das Kriterium „Modularisierung“ für die bildungswissenschaftlichen 

Anteile in den beiden lehramtsbezogenen Kombinationsstudiengängen als erfüllt, für die Teilstudiengänge 

Bildungswissenschaft und Bildungsmanagement (B.A.) Haupt- und Nebenfach und für den Studiengang Bil-

dungswissenschaft – Lehren und Lernen (M.A.) als nur teilweise erfüllt an.  

Auflage: Die Modulhandbücher für die Teilstudiengänge Bildungswissenschaft und Bildungsmanagement 

(B.A.) Haupt- und Nebenfach und für den Studiengang Bildungswissenschaft – Lehren und Lernen (M.A.) 

sind mit folgender Maßgabe zu überarbeiten: Es ist zu gewährleiten, dass die Modulbeschreibungen den 

Vorgaben gemäß § 7 StAkkrVO entsprechen. Insbesondere ist bei den Einzelmodulbeschreibungen die Ka-

tegorie „Verwendbarkeit des Moduls“ zu ergänzen. Gemäß § 7 Abs. 3 StAkkrVO soll im Rahmen der Ver-

wendbarkeit des Moduls dargestellt werden, welcher Zusammenhang mit anderen Modulen desselben Studi-

engangs besteht und inwieweit das Modul zum Einsatz in anderen Studiengängen geeignet ist. Bei der Be-

schreibung des Prüfungssystems sind Begründungen für Teilprüfungen zu ergänzen, so wie dies in § 7 

Abs. 1 Satz 2 der Rahmenprüfungsordnung für den Studiengang Bachelor of Arts bzw. in § 10 Abs. 1 Satz 2 

der Rahmenprüfungsordnung für den Studiengang Master of Arts bestimmt ist. 

2.6. Leistungspunktesystem (§ 8 StAkkrVO)  

Die Neuregelung der StAkkrVO gemäß § 8 Abs. 1 Satz 3, wonach für ein Modul ECTS-Leistungspunkte ge-

währt werden, wenn die in der Prüfungsordnung vorgesehenen Leistungen nachgewiesen werden, ist in der 

Rahmenprüfungsordnung für den Studiengang Bachelor of Arts und in der Rahmenprüfungsordnung für den 

Studiengang Master of Arts bereits korrekt umgesetzt. In den fachspezifischen Bestimmungen sowohl der 

beiden Teilstudiengänge Bildungswissenschaft und Bildungsmanagement Hauptfach und Nebenfach als auch 

des Studiengangs Bildungswissenschaft – Lehren und Lernen (M.A.) sind noch Konkretisierungen erforder-

lich. Zumindest die Art der jeweils zu erbringenden Prüfungsleistung ist in der Prüfungsordnung abzubilden. 

Erst im Modulhandbuch ist das konkrete Prüfungsformat festzulegen.  

In der Rahmenprüfungsordnung für den polyvalenten Zwei-Hautfächer-Bachelorstudiengang ist die Neurege-

lung der StAkkrVO gemäß § 8 Abs. 1 Satz 3 bereits korrekt umgesetzt. In den fachspezifischen Bestimmun-

gen für das Modul Bildungswissenschaften ist angegeben, dass jeweils Studienleistungen zu erbringen sind. 

Ebenso sind die zu erbringenden Studienleistungen, für die es in der Prüfungsordnung in der Regel noch 

keiner Spezifizierung bedarf, in der Modulbeschreibung konkretisiert. 

Desgleichen ist die Neuregelung in der Rahmenprüfungsordnung für den Studiengang Master of Education 

sowie in den fachspezifischen Bestimmungen für den bildungswissenschaftlichen Studienanteil gemäß Anla-

ge C der Prüfungsordnung bereits korrekt umgesetzt. 

Bewertung: Die IAA-Gutachtergruppe sieht das Kriterium „Leistungspunktesystem“ für die bildungswissen-

schaftlichen Anteile in den beiden lehramtsbezogenen Kombinationsstudiengängen als erfüllt, für die Teilstu-

diengänge Bildungswissenschaft und Bildungsmanagement (B.A.) Haupt- und Nebenfach und für den Studi-

engang Bildungswissenschaft – Lehren und Lernen (M.A.) als nur teilweise erfüllt an.  

Auflage: Für die Teilstudiengänge Bildungswissenschaft und Bildungsmanagement (B.A.) Haupt- und Neben-

fach und für den Studiengang Bildungswissenschaft – Lehren und Lernen (M.A.) sind die Voraussetzungen 

für die Vergabe von Leistungspunkten nach den Vorgaben der Studienakkreditierungsverordnung bereits 

durch rechtskonforme Anpassung der beiden Rahmenprüfungsordnungen für die Kombinationsstudiengänge 



 

 

7 Bachelor of Arts und Master of Arts am 29.03.2019 umgesetzt worden. Die rechtskonforme Anpassung ist 

nun noch durch entsprechende Anpassungen der fachspezifischen Bestimmungen für die Teilstudiengänge 

Bildungswissenschaft und Bildungsmanagement (B.A.) HF und NF und für den Studiengang Bildungswissen-

schaft – Lehren und Lernen (M.A.) sowie in den Modulhandbüchern umzusetzen. Insbesondere ist für Prü-

fungsleistungen in den fachspezifischen Bestimmungen mindestens die Art der studienbegleitenden Prü-

fungsleistung festzulegen, Studienleistungen sind in den fachspezifischen Bestimmungen zumindest auszu-

weisen. 

2.7. Besondere Kriterien für Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen  
(§ 9 StAkkrVO)  

Die Vorgabe ist für die begutachteten Studiengänge bzw. -anteile nicht einschlägig.  

2.8. Sonderregelungen für Joint-Degree-Programme (§ 10 StAkkrVO) 

Die Vorgabe ist für die begutachteten Studiengänge bzw. -anteile nicht einschlägig. 

3. Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien für Studiengänge 

Die Prüfung der Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien für Studiengänge erfolgte gemäß §§ 11 bis 16, 

§ 19 und § 20 StAkkrVO. 

3.1. Qualifikationsziele und Abschlussniveau (§ 11 StAkkrVO) 

Das allgemeine Qualifikationsprofil der Universität Freiburg in Studium und Lehre rahmt grundsätzlich die 

Qualifikationsziele ihrer Studiengänge. Das Qualifikationsprofil umfasst im Einzelnen die Vermittlung (a) wis-

senschaftlicher Fach- und Methodenkompetenz, (b) der Regeln guter wissenschaftlicher Praxis, (c) inter- und 

transdisziplinärer Kompetenzen, (d) den Erwerb anschlussfähiger Kompetenzen für eine spätere Beschäfti-

gung, (e) die Fähigkeit zur Problemlösung, zu lebenslangem Lernen, zu eigenständigem und kritischem Den-

ken und Handeln sowie (f) die Entwicklung der Persönlichkeit und der interkulturellen Kompetenz. Das Quali-

fikationsprofil der Universität Freiburg in Studium und Lehre spiegelt damit die Kompetenzdimensionen des 

Qualifikationsrahmens für deutsche Hochschulabschlüsse.  

Ausformulierung der Qualifikationsziele  

Bildungswissenschaft und Bildungsmanagement (B.A.) Haupt- und Nebenfach sowie Bildungswissenschaft – 

Lehren und Lernen (M.A.) formulieren in den Präambeln ihrer Modulhandbücher Qualifikationsziele der Studi-

engänge, die – wenn auch eher implizit – Bezug nehmen auf das skizzierte Qualifikationsprofil der Universität 

Freiburg in Studium und Lehre. Die Ziele sind jeweils nur sehr knapp gefasst und sehr breit formuliert. Die 

fachlichen Aspekte der Qualifikationsziele werden in den Studiengängen angerissen, die überfachlichen 

Kennzeichen kommen in den Beschreibungen jeweils klar zu kurz. Es wird den Studiengängen empfohlen, 

die Formulierungen ihrer Qualifikationsziele in den Präambeln der Modulhandbücher zu vertiefen und dabei 

sowohl die fachliche als auch die überfachliche Zieldimension vor Augen zu haben. Dies würde die Operatio-

nalisierung der Qualifikationsziele in den einzelnen Lehrveranstaltungen erleichtern und dem Modulhandbuch 

zudem einen erläuternden Rahmen geben, der auch bei Anerkennungsfragen von großem Mehrwert wäre. 

Die Qualifikationsziele des bildungswissenschaftlichen Anteils des polyvalenten Zwei-Hauptfächer-Bachelors 

mit Lehramtsoption umfassen einen aussagekräftigen Satz, was dem Umfang des Moduls entspricht. Der 

bildungswissenschaftliche Anteil des Masters of Education bezieht sich auf die Rahmenvorgabenordnung des 

Kultusministeriums Baden-Württemberg (RahmenVO-KM) und greift die dort genannten Kompetenzbereiche 

als Qualifikationsziele auf. Überfachliche Ziele werden höchstens angedeutet, sie sollten in der Präambel des 

Modulhandbuchs detaillierter ausgewiesen werden.  

Fach- und Methodenkompetenz  

Die externen Fachgutachter*innen attestieren den (Teil-)Studiengängen bzw. Studienanteilen die Vermittlung 

wissenschaftlicher Fachkompetenz auf einem hohen Niveau. Darauf würden auch die vorgelegten Ab-

schlussarbeiten des B.A. und des M.A. hindeuten. Die lehramtsbezogenen Studienanteile vermitteln im Ba-



 

 

8 chelor Grundlagenkenntnisse der Bildungswissenschaft, der Master gewährleistet eine intensive und vertiefte 

Auseinandersetzung mit den Bildungswissenschaften. Auch Methodenkompetenz wird in den Modulen der 

(Teil-)Studiengänge bzw. Studienanteile adressiert: in Bildungswissenschaft und Bildungsmanagement (B.A.) 

z.B. im Modul „Einführung in die Methodologie der empirischen Bildungsforschung“ sowohl im Haupt- als 

auch im Nebenfach; in Bildungswissenschaft – Lehren und Lernen (M.A.) z.B. im Modul „Methoden der Bil-
dungswissenschaft“; der enge Handlungsspielraum im Bildungswissenschaftsmodul des polyvalenten Zwei-

Hauptfächer-Bachelors wird durch Beobachtungsaufgaben und Reflexion des Anwendungswissens genutzt; 

die Methodenausbildung im bildungswissenschaftlichen Anteil des Masters of Education ist zwar geringer 

ausgeprägt als an anderen Standorten und findet sich eher innerhalb der Module in einer methodenorientier-

ten Vermittlung der Fachinhalte, dennoch ist auch hier eine Pflichtvorlesung zu „Methoden empirischer Bil-
dungsforschung“ zu belegen.  

Die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis werden im Hauptfach des B.A.-Teilstudiengangs im Rahmen der 

Veranstaltungen zur Forschungspraxis behandelt. Der M.A.-Studiengang ist stärker empirisch und experimen-

tell angelegt, wodurch auch die Grundsätze wissenschaftlichen Arbeitens in den Vordergrund rücken. Die 

bildungswissenschaftlichen Anteile mit Lehramtsbezug wiederum legen keinen Schwerpunkt auf die allgemei-

nen Prinzipien guter wissenschaftlicher Praxis, sondern setzen zurecht darauf, dass diese in den zugehörigen 

Fachwissenschaften des polyvalenten Bachelors und des M.Ed. vermittelt werden.  

Inter- und transdisziplinäre Kompetenzen  

Laut externer Gutachter*innen zeichnet sich die Bildungswissenschaft durch ihre unterschiedlichen Bezugs-

wissenschaften grundsätzlich als interdisziplinäres Fach aus. Dies würde auch sichtbar in den Teilstudien-

gängen Bachelor Bildungswissenschaft und Bildungsmanagement Haupt- und Nebenfach (z.B. Psychologie 

in der Vorlesung „Pädagogische Psychologie“ oder Medienwissenschaften im Modul „Grundlagen des E-

Learning“) und im Master Bildungswissenschaft – Lehren und Lernen (z.B. Sozialwissenschaften im Modul 

„Sozialisation und Entwicklung über die Lebensspanne“ oder Kognitionswissenschaften im Modul „Kognition, 
Motivation und Emotion“). Angesichts dieser Anlage folgen wir als interne Gutachtergruppe dem Hinweis der 

Fachexperten, dass der Aspekt der Disziplin-Integration in der Bildungswissenschaft einen besonderen Stel-

lenwert hat, der bei der künftigen Studiengangentwicklung weiterhin im Hinterkopf behalten werden sollte. 

Auch könnten die schwerpunktmäßig eher pädagogisch-psychologischen Inhalte durch geisteswissenschaft-

lich-philosophische Perspektiven ergänzt werden. Transdisziplinarität schafft der Bachelorstudiengang durch 

ein Pflichtpraktikum (nur Hauptfach) und seine in den Modulen erkennbare Orientierung an der Forschungs-

praxis. Der Masterstudiengang verlangt zwar kein verpflichtendes Praktikum, erhält mit seinen großen Projek-

tanteilen jedoch transdisziplinären Charakter (Bildungsprojekt in Kooperation mit Praxispartner*innen unter-

schiedlicher Disziplinen; Forschungsprojekt z.B. bei einer externen Forschungseinrichtung; Studierendenkon-

gress mit Präsentation der Projektarbeiten u.a. vor Projektauftraggeber*innen).  

Die Studierenden der Arts-(Teil-)Studiengänge sehen in der inter- und transdisziplinären Ausrichtung von B.A. 

und M.A. Verbesserungsbedarfe. Wir folgen der Studierendenvertretung in ihrem Anliegen, mehr fachfremde 

Veranstaltungen belegen zu können. Dies würde nicht nur die Interdisziplinarität der Studiengänge erhöhen, 

sondern wäre auch im Hinblick auf die berufliche Anschlussfähigkeit (s.u.) sinnvoll.  

Die Lehramtsausbildung ist über die möglichen Fächerkombinationen in Verbindung mit der Bildungswissen-

schaft multidisziplinär aufgebaut. Die vorhandenen interdisziplinären Elemente (z.B. soziologische Fragestel-

lungen im Modul „Erziehung und Sozialisation“ des M.Ed.-Anteils) könnten noch ausgebaut werden, bei-

spielsweise mittels einer Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule bereits in der Bachelorphase, 

wodurch Fachdidaktik und Erziehungswissenschaft stärker integriert würden. Transdisziplinarität wird in den 

Studiengängen mit Lehramtsbezug durch die verpflichtenden Schulpraxisphasen (Orientierungspraktikum im 

Bachelor und Schulpraxissemester im Master) abgedeckt. 

Berufliche Anschlussfähigkeit 

Die Qualifikationsziele der Arts-(Teil-)Studiengänge berücksichtigen die Anforderungen wissenschaftlicher als 

auch nicht-wissenschaftlicher Berufsfelder, wie die externen Gutachter*innen bestätigen. Gerade jedoch weil 

die Studienprogramme breite berufliche Möglichkeiten bieten, könnten die Modulhandbücher detailliertere 

Informationen enthalten, für welche konkreten Felder das Studium ausbildet bzw. welche Studienschwerpunk-



 

 

9 te welche Kompetenzen vermitteln. Dies führte wiederum zu einer besseren Rückbindung der Studieninhalte 

an die Qualifikationsziele und letztlich an die späteren möglichen Berufsfelder. Die Anreicherung könnte im 

Rahmen der empfohlenen Konkretisierung der Qualifikationsziele geschehen.  

In Bildungswissenschaft und Bildungsmanagement (B.A.) schaffen der inhaltliche und methodische Mix aus 

Pädagogischer Psychologie und Instructional Design sowie die Möglichkeit der persönlichen Schwerpunktset-

zung in den Bereichen Bildungsmanagement, Personal- und Organisationsentwicklung und E-Learning an-

schlussfähige berufliche Kompetenzen und Möglichkeiten der beruflichen Orientierung sowohl im Haupt- als 

auch im Nebenfach; das Hauptfach weist zudem insgesamt eine hohe Praxisorientierung auf. Auffällig und 

sowohl von den externen Gutachter*innen als auch den Studierenden angemerkt ist die starke Ausrichtung 

der Teilstudiengänge auf den Kontext Schule. Für einen Studiengang, der den Begriff Management im Na-

men führt, wäre eine stärkere Konturierung auf wirtschaftswissenschaftliche Inhalte und Managementmetho-

den wünschenswert – insbesondere auch als Abgrenzung zum polyvalenten Bachelor mit Lehramtsoption. 

Die weitere Öffnung für fachfremde Veranstaltungen, wie bzgl. der Interdisziplinarität angemerkt, wäre auch 

vor diesem Hintergrund sinnvoll.  

In den Qualifikationszielen von Bildungswissenschaft – Lehren und Lernen (M.A.) sind mögliche Berufsfelder 

benannt (z.B. Erwachsenenbildung). In den genannten Projekten, aber auch im Modul „Aktuelle Themen der 

Lehr-Lern-Forschung“ erproben die Studierenden die für eine spätere Erwerbstätigkeit notwendigen Kompe-

tenzen im Feld, wobei das wissenschaftliche Denken und Arbeiten im Vordergrund zu stehen scheint. Fach-

fremde Belegungen regen die Studierenden auch hier an. 

Die bildungswissenschaftlichen Anteile am polyvalenten Zwei-Hauptfächer-Bachelorstudiengang und am 

Master of Education berücksichtigen naturgemäß die Perspektive des Lehramts und orientieren sich am bil-

dungswissenschaftlichen Kompetenzprofil lehramtsbezogener Studiengängen der RahmenVO-KM. Die Auf-

nahme des Orientierungspraktikums im Bachelor, das an die Bildungswissenschaft rückgebunden wird, er-

möglicht eine frühe Berufsorientierung und auch Berufsreflexion. Im Vergleich zur Staatsexamensausbildung 

wurden die bildungswissenschaftlichen Anteile gerade im Master deutlich aufgewertet und damit die Kompe-

tenzen, die für eine spätere Tätigkeit als Lehrer*in qualifizieren, aus Sicht der Schulpraxis besonders gut ab-

gedeckt. Berufliche Anschlussfähigkeit im Kontext des Berufsfelds Schule ist gegeben.  

Persönlichkeitsentwicklung und interkulturelle Kompetenz 

Dem Hauptfach Bildungswissenschaft und Bildungsmanagement (B.A.) attestieren seine Absolvent*innen 

insbesondere die Förderung selbständigen Arbeitens, Organisations- und Kommunikationsfähigkeit, was sich 

mit den Ausbildungszielen des Programms deckt („selbstgesteuertes Lernen“, „selbstreflexive Anwendung“, 
„kollegialer Austausch“). In den Bereichen des kritischen Denkens und des ethischen Verantwortungsbe-

wusstseins wünschen sich die Studierenden eine bessere Förderung. In Bildungswissenschaft – Lehren und 

Lernen (M.A.) werden personale Kompetenzen vor allem in den bereits genannten Projekten adressiert, die 

zum einen die Fähigkeit zur Problemlösung befördern und zum anderen Teamarbeit erfordern. Das Seminar 

„Sozialisation und Entwicklung über die Lebensspanne“ thematisiert darüber hinaus explizit das lebenslange 

Lernen. In den bildungswissenschaftlichen Studienanteilen des polyvalenten Bachelors und des Masters of 

Education findet Persönlichkeitsentwicklung in den zugehörigen Schulpraxisphasen statt. Sowohl das Orien-

tierungspraktikum als auch das Schulpraxissemester werden dabei begleitet durch eine ausführliche Portfoli-

oarbeit, die die Reflexion der eigenen Person und Rolle im Umfeld Schule unterstützt und berufsbezogene 

Kompetenzen dokumentiert.  

Auf interkulturelle und internationale Aspekte legt die Lehreinheit Erziehungswissenschaft keinen Fokus. Die 

Studierenden haben zwar die Möglichkeit, über Erasmus-Austauschprogramme mit mehreren Universitäten 

Auslandserfahrungen zu sammeln, jedoch sollten die Kooperationsbeziehungen in Umfang und in Qualität 

ausgeweitet werden. Eine Expansion insbesondere auf den englischen Sprachraum, wie auch in der studen-

tischen Stellungnahme als äußerst wünschenswert erachtet, würde die Attraktivität internationaler und inter-

kultureller Erfahrungen sicher erhöhen. Auch ist in keinem der Programme Englisch als Programmsprache 

vorgesehen, derzeit beschränkt sich Internationalisierung auf die Lektüre englischsprachiger Literatur. Wir 

raten, die Möglichkeit der Ausweitung englischsprachiger Lehrveranstaltungen in der künftigen Curriculum-

entwicklung der Studiengänge (weniger in den bildungswissenschaftlichen Anteilen) zumindest zu prüfen. Im 



 

 

10 Curriculum der Teilstudiengänge Bildungswissenschaft und Bildungsmanagement (B.A.) HF und NF finden 

sich inhaltliche Anknüpfungspunkte im Seminar „Bildungssysteme im internationalen Vergleich“ – ein Ange-

bot, das durchaus auch im Rahmen der bildungswissenschaftlichen Lehramtsausbildung zur Anwendung 

kommen könnte.  

Bewertung: Die IAA-Gutachtergruppe sieht das Kriterium „Qualifikationsziele und Abschlussniveau“ für den 

bildungswissenschaftlichen Anteil am polyvalenten Zwei-Hauptfächer-Bachelor als erfüllt an, für die Teilstudi-

engänge Bildungswissenschaft und Bildungsmanagement (B.A.) Haupt- und Nebenfach, für Bildungswissen-

schaft – Lehren und Lernen (M.A.) und für den bildungswissenschaftlichen Anteil am Master of Education als 

teilweise erfüllt an.  

Empfehlung: Für Bildungswissenschaft und Bildungsmanagement (B.A.) Haupt- und Nebenfach, für Bil-

dungswissenschaft – Lehren und Lernen (M.A.) und für den bildungswissenschaftlichen Anteil am Master of 

Education sollten die Formulierungen der Qualifikationsziele in den Präambeln der Modulhandbücher vertieft 

werden. Dabei sollten sowohl die fachliche als auch die überfachliche Zieldimension sowie die Berufsfeldori-

entierung Berücksichtigung finden.  

3.2. Schlüssiges Studiengangskonzept und adäquate Umsetzung (§ 12 StAkkrVO) 

Zugangsvoraussetzungen und Eingangsqualifikation  

Für die Teilstudiengänge Bildungswissenschaft und Bildungsmanagement (B.A.) Hauptfach und Nebenfach 

ist eine Zulassungszahl festgesetzt. Die gemäß § 6 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über die Zulassung zum 

Hochschulstudium in Baden-Württemberg erforderlichen Auswahlverfahren sind in der Satzung der Albert-

Ludwigs-Universität für das hochschuleigene Auswahlverfahren im Studiengang Bachelor of Arts Bildungs-

wissenschaft und Bildungsmanagement (Hauptfach) vom 31.05.2013 und in der Satzung der Albert-Ludwigs-

Universität für das hochschuleigene Auswahlverfahren im Studiengang Bachelor of Arts Bildungswissenschaft 

und Bildungsmanagement (Nebenfach) vom 31.05.2013 geregelt. Die Zulassung zu den beiden Teilstudien-

gängen Bildungswissenschaft und Bildungsmanagement (B.A.) HF und NF setzt die allgemeine Hochschulrei-

fe oder eine einschlägige fachgebundene Hochschulreife voraus, was stimmig ist zu den Inhalten des Studi-

ums, das ganz grundlegend mit Rahmenbedingungen von Lernprozessen startet.  

Bildungswissenschaft – Lehren und Lernen (M.A.) verlangt ein erstes abgeschlossenes Hochschulstudium in 

Bildungswissenschaft, Erziehungswissenschaft, Psychologie oder Kognitionswissenschaft sowie den Nach-

weis der Kenntnis quantitativen Forschungsmethoden. Der Masterstudiengang zielt auf die theoretisch fun-

dierte Entwicklung von Bildungsangeboten, deren Implementierung in Bildungsprojekten und sowie ihrer em-

pirischen Evaluation. Das Niveau der Zugangsberechtigung entspricht damit den Inhalten des Studiengangs.  

Die Inhalte der bildungswissenschaftlichen Anteile der Lehrer*innenausbildung bewegen sich im Kontext der 

landesspezifischen Vorgaben.  

Stimmigkeit des Curriculums 

Für die Studienprogramme bzw. -anteile folgen wir als interne Gutachtergruppe der Einschätzung der exter-

nen Expert*innen: Die übergeordneten Qualifikationsziele finden sich in der Modularchitektur der (Teil-) 

Studiengänge wieder, insbesondere in den Lehramtsanteilen. Sehr hilfreich wäre dabei jedoch eine Art Lern-

matrix, in der die Kompetenzziele der Module mit den übergreifenden Zielen der (Teil-)Studiengänge 

bzw. -anteile in Beziehung gesetzt werden. 

Das Studiengangskonzept der Teilstudiengänge B.A. Bildungswissenschaft und Bildungsmanagement Haupt-

fach und Nebenfach ist schlüssig umgesetzt. Die Programme starten mit Grundlagen zu internen und exter-

nen Rahmenbedingungen von Lernprozessen und widmen sich dann allgemeinen Aspekten der Gestaltung 

von Lernumgebungen und Curricula. Diese Basiskenntnisse werden daraufhin auf die Anwendungsbereiche 

Bildungsmanagement, Personal- und Organisationsentwicklung sowie E-Learning übertragen. Im Hauptfach 

erwerben die Studierenden über das gesamte Studium hinweg forschungsmethodische Kompetenzen. Die 

Verbindungen zwischen den einzelnen Modulen könnten, bspw. in der Beschreibung des Studienverlaufs in 

den Präambeln der Modulhandbücher, klarer dargestellt werden.  



 

 

11 Bildungswissenschaft – Lehren und Lernen (M.A.) ist inhaltlich gut konzipiert und vermittelt Kenntnisse über 

die maßgeblichen Rahmenbedingungen von Lehr- und Lernprozessen. Zudem erwerben die Studierenden 

theoretische Kompetenzen im Bereich der empirischen Lehr-Lernforschung, die sie speziell in den Praxispro-

jekten auch umsetzen. Wie für die Bachelorteilstudiengänge gilt, dass die Verbindungen zwischen den ein-

zelnen Modulen klarer dargestellt werden könnten. Einschränkend folgen wir der Argumentation der externen 

Fachgutachter*innen, die in manchen Modulen eine Trennschärfe (sowohl inhaltlich als auch sprachlich) zwi-

schen den Mastermodulen und Modulen der Bachelorteilstudiengänge Bildungswissenschaft und Bildungs-

management (B.A.) vermissen. Dies wird konstatiert z.B. für das Mastermodul „Kognition, Motivation und 

Emotionen beim Lernen“ (ähnlich im Bachelor HF+NF: Seminar „Motivation und Emotion“), das Mastermodul 

„Theorien des Lehrens“ (ähnlich insb. im Bachelor Hauptfach: Wissen zentraler Lerntheorien als Ausbildungs-

ziel), das Masterseminar „Sozialisation und Entwicklung über die Lebensspanne“ (ähnlich im Bachelor 

HF+NF: Seminar „Sozialisation und Erziehung“) oder das Masterseminar „Rahmenbedingungen von Bil-

dungsprozessen“ (ähnlich im Bachelor HF+NF: Module „Interne und externe Bedingungen von Bildungspro-

zessen“). Wir empfehlen den Studiengangverantwortlichen, in der künftigen Curriculumentwicklung ein deutli-

ches Augenmerk – sowohl hinsichtlich der Modulbenennung als auch bezüglich der inhaltlichen Modulbe-

schreibungen – auf den Mastercharakter des M.A. zu legen. 

Im Modul „Bildungswissenschaften“ des polyvalenten Zwei-Hauptfächer-Bachelors erwerben die Studieren-

den Kenntnisse über bildungswissenschaftliche Aspekte der Tätigkeiten einer Lehrkraft und beziehen dieses 

Wissen im Orientierungspraktikum auf unterrichtliches Handeln. Die Ziele des Moduls orientieren sich v.a. an 

den Kompetenzbereichen „Unterrichten“ und „Beurteilen“ der RahmenVO-KM. Dieser Fokus auf den Aspekt 

des Lernens und Lehrens ist stimmig für den geringen bildungswissenschaftlichen Studienanteil im polyvalen-

ten Bachelor und rechtfertigt auch die Ausklammerung anderer Perspektiven (wie Schulentwicklung oder 

Diagnose). 

Die Konzeption der Bildungswissenschaftsanteile am Master of Education ist ebenfalls schlüssig und umfasst 

alle Kompetenzbereiche der RahmenVO-KM sehr genau. In Ergänzung zum Bachelormodul greift der Mas-

teranteil auch die Bereiche „Erziehen“ (Modul „Erziehung und Sozialisation“), „Inklusion“ (Modul „Inklusion“) 
und „Innovieren“ (Modul „Innovieren und Professionalisieren“) auf, vertieft aber zudem noch einmal „Beurtei-

len“ und „Unterrichten“. Das Curriculum könnte noch um eine normative Perspektive im Sinne eines „Was soll 
sein?“ angereichert werden, um der (in der RahmenVO-KM ebenfalls genannten) Befähigung zur bildungs-

theoretischen Zielformulierung Rechnung zu tragen.  

Die externen Gutachter*innen weisen auf weitere mögliche modulare Umstrukturierungen hinsichtlich der 

Studienverläufe hin, die den Expertisen entnommen werden können. Da es sich um Verbesserungsvorschlä-

ge und nicht um Sollbedingungen handelt, möchte es die interne Gutachtergruppe den Studiengangverant-

wortlichen überlassen, inwieweit man den Anregungen der Fachgutachter*innen folgt. 

Praxisanteile 

Im Teilstudiengang Bildungswissenschaft und Bildungsmanagement (B.A.) Hauptfach ist ein Pflichtpraktikum 

im Umfang von mindestens zehn Wochen vorgesehen. Dazu werden in den Veranstaltungen zu den drei 

Anwendungsfeldern (Bildungsmanagement, Personal- und Organisationsentwicklung, E-Learning) Vertre-

ter*innen der Berufspraxis zu Gastvorträgen geladen oder auch kleine Praxisprojekte initiiert. In Bildungswis-

senschaft – Lehren und Lernen (M.A.) ermöglichen die beiden Praxisprojekte, die auch direkt im Umfeld eines 

Unternehmens oder Organisation durchgeführt werden können, authentische Praxiserfahrungen. Darüber 

hinaus werden über unterstützte Alumni-Abende und den Studierendenkongress Kontakte zu Praxis und Pra-

xisvertreter*innen geschaffen. Ein Praktikum ist im Master nicht curricular verankert.  

Gleichwohl scheint den Studierenden die Praxisorientierung in den Arts-Studiengängen nicht ausreichend, 

wie die studentische Stellungnahme und die Ergebnisse der Studierendenbefragungen ergeben. Für den 

Bachelor könnte dieser Einschätzung durch eine Profilierung des Studiengangs dahingehend entgegenwirkt 

werden, den starken Schulpraxisbezug aufzubrechen hin zu einer stärkeren Ausrichtung in Richtung des 

praktischen Bildungsmanagements. Für den Master liegt die negative Bewertung des Praxisbezugs wohl 

auch im fehlenden Pflichtpraktikum begründet. Über die Projekte ist aus unserer Sicht jedoch eine praxisnahe 

Ausbildung gewährleistet – nicht umsonst wird das Forschungsprojekt im Modulhandbuch als „individuelles 



 

 

12 Forschungspraktikum“ charakterisiert, worauf das Fach durchaus offensiver verweisen dürfte. Wir bitten die 

Studiengangverantwortlichen darüber hinaus, die Informationsmaterialien auf der Homepage des Instituts zu 

überarbeiten, die u.a. den Eindruck eines rein praxisorientierten Masters erwecken.  

In den bildungswissenschaftlichen Anteilen der Lehramtsausbildung ermöglicht das dreiwöchige Orientie-

rungspraktikum im polyvalenten Bachelor frühzeitige Praxiserfahrung im späteren Berufsfeld, im Master of 

Education ist ein dreimonatiges Schulpraxissemester curricular verankert. Auch würden durch die zu erbrin-

genden Studienleistungen im Master Kontakte zur Berufspraxis hergestellt. 

Förderung studentischer Mobilität und studentischer Studiengestaltung  

Die begutachteten (Teil-)Studiengänge (weniger relevant ist dies für die beiden Studienanteile) bieten ihren 

Studierenden keine ausgewiesenen Mobilitätsfenster an. Auf den Mehrwert eines Ausbaus der Kooperations-

beziehungen wurde bereits in Kap. 3.1 hingewiesen. Die Aussage der Studiengangverantwortlichen, dass 

curricular keine Mobilitätsfenster eingeplant seien, möchten wir – den externen Gutachter*innen folgend – 

nicht als zukunftsweisend stehen lassen. Im Sinne der Europäisierung des Hochschulraums ist Internationali-

sierung vielmehr ein eigenständiges Ziel, das es zu verfolgen gilt. 

Die Arts-Studiengänge erlauben den Studierenden eine hinreichende Schwerpunktsetzung in der Studienge-

staltung entlang ihrer individuellen Neigungen. In Bildungswissenschaft und Bildungsmanagement (B.A.) 

können die Studierenden zwischen einer Profilierung in „Bildungsmanagement“, in „Personal- und Organisati-

onsentwicklung“ und/oder im Bereich „E-Learning“ wählen. Diese Wahlmöglichkeit gilt, wenn auch einge-

schränkter, ebenso für das Nebenfach. Bildungswissenschaft – Lehren und Lernen (M.A.) schafft Freiräume 

für eine Individualisierung des Studiums speziell durch die beiden großen Projekte, in denen die Studierenden 

zum einen eigene Bildungsprojekte entwickeln und zum anderen ein selbstgewähltes Forschungsprojekt 

durchführen. Für die beiden lehramtsbezogenen Studienanteile der Bildungswissenschaft kann diese Indivi-

dualität aufgrund der zu erfüllenden rechtlichen Vorgaben naturgemäß weniger gelten. 

Anrechnung und Anerkennungsregelungen 

Die Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten auf das 

Bachelorstudium ist in § 26 Abs. 9 der Rahmenprüfungsordnung Bachelor of Arts, auf das Masterstudium in 

§ 7 Abs. 10 der Rahmenprüfungsordnung Master of Arts, auf das polyvalente Bachelorstudium in § 27 Abs. 9 

der Rahmenprüfungsordnung polyvalenter Zwei-Hauptfächer-Bachelorstudiengang sowie auf das Education-

Masterstudium in § 27 Abs. 10 der Rahmenprüfungsordnung Master of Education zutreffend und jeweils in 

Übereinstimmung mit den Vorgaben gemäß § 35 Abs. 3 LHG geregelt. Bzgl. der Lissabon-Konvention sind 

die Anerkennungsregelungen in § 26 der Rahmenprüfungsordnung Bachelor of Arts, in § 7 der Rahmenprü-

fungsordnung Master of Arts, in § 27 der Rahmenprüfungsordnung polyvalenter Zwei-Hauptfächer-

Bachelorstudiengang sowie in § 27 der Rahmenprüfungsordnung Master of Education zutreffend umgesetzt. 

Die externen Fachgutachter*innen konnten klären, dass die Anrechnung auch in der Praxis angemessen, u.a. 

unter Einbezug des Fachprüfungsausschusses, umgesetzt wird.  

Studierbarkeit 

Sowohl in Bildungswissenschaft und Bildungsmanagement (B.A.) Haupt- und Nebenfach als auch in Bil-

dungswissenschaft – Lehren und Lernen (M.A.) ist die Möglichkeit des Abschlusses in Regelstudienzeit ge-

geben. Die Programme sind in sechs bzw. vier Semestern studierbar. Die Studiengänge verfügen über detail-

lierte und übersichtliche Modulhandbücher, mit den dort jeweils vorhandenen Angaben zum Aufbau der Pro-

gramme ist ein Studium der Bildungswissenschaft gut planbar. Hinsichtlich des B.A. bitten wir die Erzie-

hungswissenschaft, für Modul „Anwendungsfelder der Bildungswissenschaft“ sowohl im Haupt- als auch im 

Nebenfach Konsistenz zur Prüfungsordnung (HF) und sprachliche Klarheit zur Belegung (NF) zu schaffen.  

Die Module weisen (fast) durchgängig einen Umfang von mindestens 5 ECTS-Leitungspunkten auf. Der 

Grundsatz von einer Modulprüfungsleistung pro Modul ist für die Studiengänge leitend sowie auch im Haupt- 

und Nebenfach des B.A. umgesetzt. Die Studiengänge könnten ggf. noch stärker dazu übergehen, die Prü-

fungen als tatsächliche Modulabschlussprüfungen anzulegen, d.h. sie über alle Modulinhalte hinweg abzuhal-

ten und nicht auf einen Modulteilbereich zu fokussieren. Der B.A. verfügt für Haupt- und Nebenfach zudem 

über nachvollziehbare Studienverlaufspläne. Das Modulhandbuch des M.A. weist ebenfalls einen Studienver-



 

 

13 laufsplan aus, dieser entspricht jedoch nicht dem tatsächlichen Modulaufbau. Wir bitten die Studiengangver-

antwortlichen im Interesse der Studierenden, den Studienverlaufsplan alsbald zu korrigieren.  

In Bildungswissenschaft und Bildungsmanagement (B.A.) sind im Hauptfach 120 ECTS-Leistungspunkte zu 

erwerben, die sich angemessen über die sechs Semester verteilen. Gleiches gilt für die 36 ECTS-

Leistungspunkte des Nebenfachs mit einer Spitze im dritten Semester. Im Masterstudiengang Bildungswis-

senschaft – Lehren und Lernen sind insgesamt 120 ECTS-Leistungspunkte zu erwerben. Hinsichtlich der 
Verteilung der Arbeitslast fällt die Ballung in den letzten beiden Mastersemestern ins Auge. Während die Ver-
anstaltungen des vierten Semesters durch ihre Abschlussbezogenheit (Kolloquium, Masterarbeit, mündliche 
Prüfung) zusammengehalten werden, monieren die Studierenden eine Überfrachtung des dritten Semesters. 
Wir begrüßen den Vorstoß der Studiengangverantwortlichen, dem künftig entgegenzuwirken und eine der 
Veranstaltungen in ein früheres Semester verschieben zu wollen. Grundsätzlich aber führen die Curricula-
Strukturen der Studiengänge zu einer angemessenen Arbeitsbelastung der Studierenden, eine übermäßige 

Prüfungsdichte erkennen die Fachgutachter*innen nicht.  

Auch die Bildungswissenschaftsanteile der Lehramtsausbildung verfügen über eine übersichtliche Modulbe-

schreibung (Bachelor) bzw. ein detailliertes Modulhandbuch (Master). Im Falle des Masteranteils wäre es aus 

Gründen der Nachvollziehbarkeit sehr hilfreich, ebenfalls einen Studienverlaufsplan zu erstellen und in die 

Präambel des Modulhandbuchs aufzunehmen. Zudem bitten wir die Verantwortlichen, die aufgeführten Emp-

fehlungen zur parallelen bzw. sequentiellen Belegung von Veranstaltungen zu überprüfen, die an verschiede-

nen Stellen des Modulhandbuchs unklar bleiben (v.a. betreffend die Veranstaltungen des Moduls „Inklusion“ 
und die Vorlesung „Methoden empirischer Bildungsforschung“). Auch dies könnte ein Verlaufsplan hilfreich 

visualisieren.  

Während das Modul „Bildungswissenschaften“ im polyvalenten Bachelor 10 ECTS-Leistungspunkte in den 

ersten beiden Fachsemestern umfasst, stellt der bildungswissenschaftliche Anteil am M.Ed. recht gleichmäßig 

über die Semester verteilte ECTS-Leistungspunkte (mit einer Spitze im dritten Fachsemester). Die Module in 

beiden Ausbildungsabschnitten haben immer einen Mindestumfang von 5 ECTS-Leistungspunkten. Im Ba-

cheloranteil sind ausschließlich Studienleistungen zu erfüllen, im Masteranteil ist bzgl. der Prüfungsleistungen 

eine Prüfung pro Modul abzulegen. Die externen Gutachter*innen bescheinigen den Studienanteilen darüber 

hinaus inhaltlich erfüllbare Anforderungen und einen angemessenen Workload für die Studierenden.  

Durch die unterschiedlichen Bestandteile des Lehramtsstudiums (zwei Fächer sowie Bildungswissenschaften) 

muss besonders die Studierbarkeit im Blick behalten werden. Zu ihrer Sicherstellung finden die Module der 

Bildungswissenschaften, die alle Studierenden lehramtsbezogener Studiengänge belegen müssen, innerhalb 

fester Zeitfenster am Dienstag- und Freitagnachmittag statt. Die Lehramtsfächer beider Hochschulen bieten 

zu diesen Zeiten keine eigenen Veranstaltungen an, um Überschneidungen zu vermeiden. Eine notwendige 

Bedingung für Studierbarkeit des polyvalenten Bachelors mit Lehramtsoption und des Masters of Education 

ist darüber hinaus die Überschneidungsfreiheit der fachwissenschaftlichen Ausbildung. Der Universität Frei-

burg fehlt jedoch eine Übersicht über Lehrveranstaltungen, Anzahl der Semesterwochenstunden und deren 

Verteilung im Wochenverlauf für die verschiedenen Fächerkombinationen, weswegen eine Überschneidungs-

freiheit auf fachwissenschaftlicher Ebene bestenfalls angenommen werden kann. Zumindest für die stark 

frequentierten Fächerkombinationen sollte es solche strukturierten Übersichtsdarstellungen geben, um Studi-

enverläufe zu koordinieren und Überschneidungsfreiheit zu gewährleisten. In einem parallel laufenden Akkre-

ditierungsverfahren der Lehreinheit Sport, in dessen Rahmen der Kombinationsstudiengang polyvalenter 

Bachelor mit Option Lehramt Gymnasium begutachtet und akkreditiert wird, wird der Hochschulleitung drin-

gend empfohlen, gemeinsam mit der School of Education FACE (die insb. für die Sicherung der Studierbar-

keit der Lehramtsstudiengänge zuständig ist), ein Modell – etwa ein „Zeitfenstermodell“ nach dem Vorbild 

anderer Universitäten – zu entwickeln, um die Studierbarkeit in Regelstudienzeit für möglichst alle Kombinati-

onen gewährleisten zu können.  

Kompetenzorientierung  

Die Lernziele der Module von Bildungswissenschaft und Bildungsmanagement (B.A.) HF/NF und Bildungs-

wissenschaft – Lehren und Lernen (M.A.) sind durchgehend beschrieben, wenn auch in Teilen sehr knapp. 

Ein direkter Rückbezug auf die Qualifikationsziele besteht nicht, er kann höchstens mutmaßend angenommen 



 

 

14 werden. Sehr hilfreich wären beispielsweise eine Art Lernmatrizen, in der die Kompetenzziele der einzelnen 

Module mit den übergeordneten Zielen des jeweiligen Gesamtstudiengangs in Beziehung gesetzt werden. 

Die Qualifikationsziele ihrerseits müssten vorgängig klar formuliert werden (siehe Kap. 3.1). Auffällig ist die 

unterschiedliche inhaltliche Tiefe der Lernzielbeschreibung zwischen den Arts-Studiengängen und den lehr-

amtsbezogenen Studienganganteilen. Die Überarbeitung der Modulhandbücher von Bildungswissenschaft 

und Bildungsmanagement (B.A.) Haupt- und Nebenfach und Bildungswissenschaft – Lehren und Lernen 

(M.A.) – siehe Kap. 2.5 zum Thema Modularisierung – sollte als Chance genutzt werden, die Lernzielbe-

schreibungen der Arts-Studiengänge denen der bildungswissenschaftliche Anteile anzupassen.  

Die Lerninhalte wiederum sind durchweg genannt. Wir als interne Gutachtergruppe bitten die Fachverantwort-

lichen in diesem Zusammenhang, auf die Anmerkung in der studentischen Stellungnahme zu reagieren, dass 

bei einigen B.A.- und M.A.-Veranstaltungen die Modulbeschreibungen nicht zu den vermittelten Lerninhalten 

passen würden.  

Die Prüfungssysteme sind durchgängig modulbezogen, die Prüfungsformate erscheinen zweckgemäß. Die 

vorherrschende Prüfungsform in den (Teil-)Studiengängen sind Klausuren. Diese werden im Sinne der Kom-

petenzorientierung angereichert z.B. um die Entwicklung eines Curriculums bzw. einer Lernumgebung (Modul 

„Gestaltung von Lehr-Lernprozessen“) im Haupt- und Nebenfach von Bildungswissenschaft und Bildungsma-

nagement (B.A.) oder um die Dokumentation eines diagnostischen Konzepts (Modul „Diagnostik von Lehr- 

und Lernprozessen“) in Bildungswissenschaft – Lehren und Lernen (M.A.). Grundsätzlich unproblematisch ist 

das Konstrukt aus Prüfungsleistung mit begleitenden Studienleistungen; unverständlich ist uns jedoch, warum 

in manchen (wenigen) Modulen sowohl die Prüfungsleistung als auch die Studienleistung(en) aus einer Klau-

sur bestehen (z.B. Modul „Interne Bedingungen von Bildungsprozessen“ im B.A. oder Modul „Methoden der 

Bildungswissenschaft“ im M.A.). Hier wäre entweder eine Integration der Inhalte in eine übergreifende Klausur 

angeraten oder eine Anreicherung der Studienleistungen um weitere Prüfungsformate angezeigt. Dies sollten 

die Studiengangverantwortlichen überdenken. 

Es sei an dieser Stelle auf das Themendossier „Kompetenzorientiertes Lehren“ sowie den „Leitfaden Modul-

handbuch“ verwiesen, die als Orientierung herangezogen werden können. 

Die Lernziele der Bildungswissenschaftsanteile an polyvalentem Bachelor und Master of Education sind 

durchweg beschrieben, wie angeführt sogar aussagekräftiger als in den Arts-Studiengängen. Die Lerninhalte 

der Module entsprechen den Lernzielen, die Prüfungen sind modulbezogen. Im B.A./B.Sc.-Anteil sind keine 

Prüfungsleistungen vorgesehen, die Studienleistungen entsprechen den vermittelten Kompetenzen. Im 

M.Ed.-Anteil kommen einzig Klausuren als Prüfungsform zum Einsatz. Unter Praktikabilitätsgesichtspunkten 

ist eine solche Prüfungsorganisation vielleicht nachvollziehbar, nicht jedoch unter dem Aspekt eines construc-

tive alignment insbesondere in einem Studiengangsteil der Lehrer*innenausbildung. So urteilen die externen 

Fachgutachter*innen, dass Klausuren grundsätzlich nur bestimmte Kompetenzen abfragen könnten (Wissen, 

nicht dessen Anwendung); dass die Zentrierung auf Klausuren einem Lernprozess nicht gerecht würde, der 

sich an den Kompetenzzielen der Lehramtsausbildung orientiert; und dass die Studierenden als spätere 

Lehrkräfte ebenfalls unterschiedliche Prüfungsformate anwenden müssten. Wir als interne Gutachtergruppe 

möchten ergänzen, dass der Bildungswissenschaftsanteil am M.Ed. in seinen variantenreichen Studienleis-

tungen und auch im Portfolio bereits kompetenzorientierte Instrumente vorhält, deren Nutzung als Prüfung 

überlegt werden könnte. Wir empfehlen dem Studienanteil auf jeden Fall zu prüfen, das Klausurmonopol auf-

zubrechen und es um kompetenzorientiertere Prüfungsformate zu ergänzen. Damit ginge der Masteranteil 

auch konform zu seiner eigenen Modulbuchpräambel, das die Kompetenzorientierung hochhält.  

Ressourcen 

Die Studierenden sind mit der räumlich-sachlichen Ausstattung in ihren Studiengängen mehrheitlich zufrie-

den. Die Studiengangverantwortlichen nehmen die Situation angesichts unsteter Raumverteilungsplanungen 

dagegen als suboptimal wahr. Der Lehrbetrieb ist dadurch jedoch nicht gefährdet.  

Bezüglich der personellen Ressourcen ist die Lehreinheit aus Sicht der Kapazitätsrechnung überlastet. Die 

Auslastung in 2016/2017 ist darauf zurückzuführen, dass der Export in diesem Jahr u.a. auf Grundlage der 

maximal zu erwartenden Studienanfänger in den M.Ed.-Studiengängen berechnet wurde. Da die tatsächli-

chen Einschreibungen 2018/19 in den M.Ed.-Studiengängen gegenüber den maximal zu erwartenden Anfän-



 

 

15 gern aus dem Vorjahr geringer waren, ist der Export zurückgegangen, was wiederum zu einer Absenkung der 

Auslastung geführt hat. Nichtsdestoweniger gilt es, die Auslastungsentwicklung weiterhin zu beobachten. 

Zudem bitten wir die Studiengangverantwortlichen zu prüfen, inwieweit inhaltliche Dopplungen zwischen B.A. 

Bildungswissenschaft und Bildungsmanagement und M.A. Bildungswissenschaft – Lehren und Lernen (siehe 

Abschnitt „Stimmigkeit“ in diesem Kapitel) ggf. zu Redundanzen führen, deren Abbau eine Lehrentlastung 

nach sich ziehen könnte. 

Forschungsorientierung 

Bildungswissenschaft – Lehren und Lernen (M.A.) ist ein forschungsorientierter Studiengang und entspre-

chend strukturiert. Dabei sind die bereits mehrfach angesprochenen Projekte zu nennen, von denen insbe-

sondere das Forschungsprojekt stark forschungsbezogen angelegt ist und die Studierenden zu eigener For-

schungsanstrengung motiviert. Ergänzt wird das Angebot durch zwei Pflichtveranstaltungen zu Forschungs-

methoden. Ein externer Gutachter empfiehlt dazu, das Prinzip des forschenden Lernens noch stärker in das 

Studienprogramm einzubinden. Wie für den Praxisbezug raten wir dem Fach, auch die Forschungsorientie-

rung seines Masters vorteilhafter zu kommunizieren.  

Auch im Hauptfach Bildungswissenschaft und Bildungsmanagement (B.A.) sind Möglichkeiten zu wissen-

schaftlichem Arbeiten und selbständigem Forschen vorhanden, so kommen bspw. Forschungskompetenzen 

im Modul „Forschungspraxis“ (mit den Veranstaltungen „Design und Planung von Forschungs- und Evaluati-

onsstudien“ sowie „Durchführung und Dokumentation von Forschungs- und Evaluationsstudien“) zur Anwen-

dung, in dem die Studierenden in Teams über zwei Semester hinweg eine kleine empirische Studie durchfüh-

ren. Im Nebenfach ist dieses Modul nicht vorgesehen, hier beschränkt sich der Forschungsbezug auf die 

theoretische Ebene. Für Haupt- und Nebenfach könnte die Forschungspraxis im Curriculum noch stärker 

akzentuiert werden, z.B. in den Modulen „Gestaltung von Lehr-Lernprozessen“ oder „Anwendungsfelder der 

Bildungswissenschaft“. 

In den Bildungswissenschaftsanteilen von polyvalentem Bachelor und Master of Education steht Forschungs-

orientierung nicht im Zentrum der Ausbildung. Die externen Fachgutachter*innen führen das Orientierungs-

praktikum als ein dem engen Korsett der Bachelorausbildung angebrachtes Forschungselement an. Der Mas-

ter thematisiert empirische Forschung, ist aber nicht forschungspraktisch angelegt, wodurch er sich von M.Ed. 

-Studiengängen an anderen Standorten unterscheidet. Die Studiengangverantwortlichen könnten prüfen, an 

welchen Stellen des Masteranteils Spielraum für die Integration praktischer Forschungstätigkeit besteht. 

Bewertung: Die IAA-Gutachtergruppe sieht das Kriterium „Schlüssiges Studiengangskonzept und adäquate 

Umsetzung“ für Bildungswissenschaft und Bildungsmanagement (B.A.) Haupt- und Nebenfach sowie für den 

bildungswissenschaftlichen Anteil am polyvalenten Bachelor als erfüllt an, für Bildungswissenschaft – Lehren 

und Lernen (M.A.) sowie für den bildungswissenschaftlichen Anteil am Master of Education als größtenteils 

erfüllt an. Darüber hinaus besteht bei den beiden lehramtsbezogenen Kombinationsstudiengängen hinsicht-

lich der im Rahmen der Studierbarkeit erforderlichen Überschneidungsfreiheit des Lehrangebots noch Ver-

besserungspotential, das auf Seiten der Hochschulleitung entwickelt werden soll. 

Empfehlungen:  

Bildungswissenschaft – Lehren und Lernen (M.A.) sollte seine Module und Modulbeschreibungen sowohl 

inhaltlich als auch sprachlich trennschärfer zu denen des Studiengangs Bildungswissenschaft und Bildungs-

management (B.A.) formulieren.  

Für den bildungswissenschaftlichen Anteil am Master of Education sollte geprüft werden, von der ausschließ-

lichen Nutzung von Klausuren als Prüfungsleistung abzurücken und andere kompetenzorientierte Formate 

aufzunehmen.  

3.3. Fachlich-inhaltliche Gestaltung (§ 13 StAkkrVO)  

Diese Regelung beschränkt sich auf die Prüfung der Einhaltung prozessualer Erfordernisse zur Sicherstellung 

eines fachlich-wissenschaftlichen und methodisch-didaktisch fundierten Studiengangkonzepts. 

 

 



 

 

16 Fachlich-wissenschaftliche Gestaltung 

Die externen Gutachter*innen attestieren der Lehreinheit Erziehungswissenschaft ein hohes wissenschaftli-

ches Niveau, das Garant für die Stimmigkeit und Aktualität der fachlich-wissenschaftlichen Anforderungen 

eines Studiums der Bildungswissenschaften sei. Dies gelte sowohl für die akademischen (Teil-)Studiengänge 

als auch für die lehramtsbezogenen Studienganganteile. Die Forschungsleistungen der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter trügen darüber hinaus dazu bei, die fachlichen und wissenschaftlichen Grundlagen kontinuierlich 

weiterzuentwickeln. Die Arts-(Teil-)Studiengänge werden als attraktive Studienangebote eingeschätzt, deren 

Bewerber- und Studierendenzahlen zufriedenstellen. Im B.A. könnte eine Profilierung des Bildungsmanage-

ments im Verhältnis zur Bildungswissenschaft das Attraktivitätsniveau aus unserer Sicht weiter erhöhen – die 

Externen sind in dieser Frage uneins. Bezüglich des M.A. herrscht dagegen Konsens, dass es sich um ein 

wissenschaftlich anspruchsvolles und forschungspraxisbezogenes Programm handelt, das durch seine ver-

schiedenen Anwendungsfelder als kompetenzorientiert gilt. Für die lehramtsbezogenen Studienganganteile 

kommen die Gutachter*innen zu dem Schluss, dass die im Vergleich zur bisherigen Staatsexamensausbil-

dung deutlich aufgewerteten Bildungswissenschaften eine bessere Orientierung am späteren Berufsfeld ge-

währleisten.  

Methodisch-didaktische Gestaltung 

Die Lehreinheit Erziehungswissenschaft motiviert ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter explizit zur Teilnahme 

an hochschuldidaktischer Weiterbildung und insbesondere das „Baden-Württemberg-Zertifikat für Hochschul-

didaktik” zu erwerben, um die eigenen Lehrkompetenzen auszubauen und nachzuweisen. Die Kosten werden 

dabei vom Institut übernommen. Zudem verfügt die Lehreinheit über spezifische Lehrkonzepte im Rahmen 

der Lehrerbildung, die den Dozierenden vermittelt werden.  

Methodisch kommen in den (Teil-)Studiengängen und -anteilen vielfältige Lehr- und Lernformen zum Einsatz, 

die zielgerichtet den zu vermittelnden Lerninhalten entsprechen. Die Lehreinheit kann hier ihren originären 

Untersuchungsschwerpunkt der empirischen Lehr- und Lernforschung gleichsam praktisch anwenden und tut 

dies überzeugend. Mit innovativen Veranstaltungsformaten kann vor allem der Bildungswissenschaftsanteil 

des Masters of Education auffahren, wie z.B. einem videogestützten Trainingsseminar zu Kernkompetenzen 

unterrichtlichen Handelns oder einem Blended-Learning-Kurs zu Stimme und Gesundheit im Lehrkraftberuf. 

Auch das den M.Ed. begleitende Portfolio sei an dieser Stelle genannt – mit dem Abstrich, dass eine regel-

mäßige und über die gesamte Studiendauer andauernde Bearbeitung des Portfolios in der Eigenverantwor-

tung der Studierenden liegt und stärker eingefordert werden könnte.  

Umsetzung der RahmenVO-KM sowie Kohärenz im Lehramt 

Sowohl die Struktur des polyvalenten Zwei-Hauptfächer-Bachelorstudiengangs als auch des Masters of Edu-

cation ist – gerade auch im Hinblick auf die bildungswissenschaftlichen Anteile – in Übereinstimmung mit den 

Rahmenvorgaben des Kultusministeriums entwickelt und ausgestaltet worden. Die Qualifikationsziele des 

Moduls Bildungswissenschaft im Bachelor in Verbindung mit den Qualifikationszielen des Bildungswissen-

schaftsanteils im M.Ed. entsprechen dem bildungswissenschaftlichen Kompetenzprofil lehramtsbezogener 

Studiengänge der RahmenVO-KM.  

Angesichts des geringen Umfangs steht der Kohärenzgedanke nicht im Zentrum der bildungswissenschaftli-

chen Anteile des polyvalenten Bachelors. Der Bildungswissenschaftsanteil am Master of Education erreicht 

Vertikalkohärenz durch ein Curriculum, das sich an den Vorgaben der RahmenVO-KM orientiert (siehe Kap. 

3.2 Stimmigkeit des Curriculums). 

Eine Wertung darüber, ob eine horizontale Verzahnung von Fachwissenschaft, Fachdidaktik und Bildungs-

wissenschaft im Lehramtsstudium gelungen ist, kann sinnvoll allein in Abhängigkeit der Ausgestaltung in den 

einzelnen Fachwissenschaften erfolgen. Insofern wird die Kohärenz hier nur auf struktureller Ebene betrach-

tet. Eine horizontale Verknüpfung von fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen und bildungswissenschaftli-

chen Studienanteilen findet v.a. in den Schulpraxisphasen des Bachelors und des Masters statt, in denen die 

drei Bereiche gleichsam kumulieren und durch die intensive Vorbereitung sowie nachbereitende Dokumenta-

tion zusammengefasst werden. Gerade die zu führenden Portfolios integrieren die drei Bezugsdisziplinen. Im 

Bachelor zielt das Portfolio auf die Reflexion der Kompetenzentwicklung während des Orientierungsprakti-

kums, im Master führen die Studierenden das Portfolio über das gesamte Studium und bearbeiten Lernauf-



 

 

17 gaben, die eine Vernetzung der Inhalte aus den fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen und bildungswis-

senschaftlichen Veranstaltungen erfordern. Dennoch könnte der Kohärenzgedanke gestärkt werden: Im Ba-

chelor haben die Studierenden laut Evaluation mitunter Mühe, „Theorie in der Praxis wahrzunehmen“; für den 

Master könnte das sehr integrierende Portfolio einen verbindlicheren Charakter bekommen.  

Modulverwendung 

Im bildungswissenschaftlichen Anteil am Master of Education finden keine Module aus Bachelorstudiengän-

gen (oder Bacheloranteilen) Anwendung.  

Auch der Masterstudiengang Bildungswissenschaft – Lehren und Lernen speist sich nicht aus Bachelormodu-

len, soweit dies aus den Vorlesungsverzeichnissen ersichtlich ist. In den Modulhandbüchern sowohl des M.A. 

als auch der B.A.-Teilstudiengänge fehlen die Angaben zur Verwendbarkeit der Module, wie in Kap. 2.5. zur 

Modularisierung ausgeführt und zur Ergänzung aufgefordert.  

Bewertung: Die IAA-Gutachtergruppe sieht das Kriterium „Fachlich-inhaltliche Gestaltung“ für die Studiengän-

ge bzw. -anteile als erfüllt an. 

3.4. Studienerfolg durch Qualitätsentwicklung (§ 14 StAkkrVO)  

Zur Sicherstellung einer effizienten Studiengestaltung und damit des Studienerfolgs ist im Interesse von Stu-

dierenden und Absolvent*innen, aber auch im Interesse eines nachhaltigen Einsatzes von Ressourcen eine 

kontinuierliche Beobachtung und ggf. Nachjustierung der Studienprogramme unter Einbeziehung der Erfah-

rungen von Studierenden sowie Absolvent*innen unverzichtbar. 

Um die Qualität der Lehre sicherzustellen und zu entwickeln, werden alle Lehrveranstaltungen der Lehreinheit 

evaluiert. Dabei kommen institutsinterne Evaluationsbögen zum Einsatz. Die Evaluationsergebnisse werden 

an die Lehrperson zurückgespiegelt, damit sie für die Verbesserung der Lehrveranstaltungen genutzt werden 

können. Bei Lehrbeauftragten werden die Ergebnisse von der zuständigen Studiengangkoordination über-

prüft, um bei negativen Ergebnissen ggf. das Gespräch zu suchen und abzuwägen, den Lehrauftrag nicht 

erneut zu vergeben. Neben diesem schriftlichen Feedback werden die Lehrenden ermuntert, innerhalb der 

Lehrveranstaltungen auch ein mündliches Feedback der Studierenden einzuholen, um die Ergebnisse besser 

einordnen zu können. Darüber hinaus führt das Institut jedes Semester einen „Runden Tisch“ mit der Fach-

schaft durch, in dessen Rahmen die Studierenden allgemeine Punkte der Studiengestaltung bei den Studien-

gangkoordinator*innen ansprechen können – ein Format, das laut studentischer Stellungnahme von den Stu-

dierenden sehr geschätzt wird. Die Studiengangverantwortlichen wissen zudem um den Mehrwert der hoch-

schulweit durchgeführten Befragungen aller Studierenden und Absolvent*innen und machten im Verfahren 

deutlich, die Universitätsinstrumente künftig verstärkt in die Qualitätsentwicklung einbinden zu wollen.  

Das System der internen Qualitätssicherung ist bis dahin positiv zu bewerten. Es sollte noch konkretisiert 

werden, wie das System zu einem geschlossenen Regelkreis wird, der aus den Ergebnissen von Evaluatio-

nen und Befragungen auch Maßnahmen für die Verbesserung der Lehre ableitet (wie dies für das Orientie-

rungspraktikum gelten kann). Dazu liefert das Fach bereits Ansatzpunkte – z.B. könnte der Prozess im Um-

gang mit Lehrbeauftragen bei allen Lehrenden Anwendung finden –, die im Rahmen des künftig jährlich 

durchzuführenden Monitorings auch dokumentiert werden sollten.  

Als sehr positiven Prozess möchten wir den Umgang mit den Evaluationsergebnissen des Orientierungsprak-

tikums im bildungswissenschaftlichen Anteil des polyvalenten Bachelors hervorheben. Als Reaktion auf das 

Feedback der Studierenden wurden inhaltliche Arrondierungen an der Praxisphase vorgenommen, wodurch 

die Verzahnung von bildungswissenschaftlichen Ansätzen und schulpraktischen Erfahrungen deutlich ver-

bessert wurde. Hier verfügt das Institut über einen geschlossenen Qualitätssicherungskreis. 

Bewertung: Die IAA-Gutachtergruppe sieht das Kriterium „Studienerfolg“ für die Studiengänge bzw. -anteile 

als mit Einschränkung erfüllt an. 

Empfehlung: Das System der internen Qualitätssicherung sollte im künftigen Monitoring als geschlossener 

Regelkreis dokumentiert werden. 



 

 

18 3.5. Geschlechtergerechtigkeit und Nachteilsausgleich (§ 15 StAkkrVO) 

Die Verteilung der Geschlechter in den Studierendenschaften von Bildungswissenschaft und Bildungsma-

nagement (B.A.) Haupt- und Nebenfach und Bildungswissenschaft – Lehren und Lernen (M.A.) weist eine 

deutliche Überrepräsentanz von Frauen auf: Jeweils über vier Fünftel der Studierenden sind weiblich. Unter 

dem Lehrpersonal (Ausnahme: professorale Ebene) sind Frauen ebenfalls stärker vertreten als Männer.  

Auch wenn von anderen Standorten mit ähnlichen Studiengängen ein Ungleichgewicht der Geschlechter be-

kannt ist, empfehlen wir der Lehreinheit angesichts der Dimension der Überrepräsentanz, über Maßnahmen 

nachzudenken, vermehrt männliche Studieninteressierte anzusprechen. Die Universität Freiburg verfügt mit 

der Stabsstelle „Gender and Diversity“ dafür über kompetente Ansprechpartner*innen.  

Ausländische Studierende sind in der Lehreinheit Erziehungswissenschaft nur wenige vorhanden. Herausfor-

derungen aus bestehender Diversität sieht sich das Fach aus diesem Grund keinen entgegen, im Gegenteil: 

Vielmehr hat das Fach die Aufgabe, dass auch die wenigen ausländischen Studierenden ihr Studium in Frei-

burg erfolgreich absolvieren können – gerade vor dem Hintergrund, dass auf Internationalisierung kein Fokus 

liegt. In diesem Zusammenhang bekommen die sehr guten Beratungsangebote für alle Studierenden durch 

die Lehrenden große Bedeutung, mit denen sich die Studierenden in den Studierendenbefragungen des B.A. 

und M.A. zufrieden bis sehr zufrieden zeigen. Beide Arts-Studiengänge und auch die Bildungswissenschafts-

anteile im Lehramtsstudium verfügen zudem über kompetente Fachberater*innen. Diese bitten wir auch, die 

Informationen auf der Homepage des Instituts passgenauer auf die tatsächlichen Curricula der jeweiligen 

Studiengänge zuzuschneiden.  

Den Nachteilsausgleich regelt die Prüfungsordnung des Bachelor of Arts in § 30, des Master of Science in 

§ 27, des polyvalenten Zwei-Hauptfächer-Bachelorstudiengangs und des Master of Education jeweils in § 30 

angemessen. Ein Nachteilsausgleich wird auf Antrag gewährt. 

Bewertung: Die IAA-Gutachtergruppe sieht das Kriterium „Geschlechtergerechtigkeit und Nachteilsausgleich“ 
für die Studiengänge bzw. -anteile als mit Einschränkung erfüllt an. 

Empfehlung: Das Institut für Erziehungswissenschaft sollte mit der Stabsstelle „Gender and Diversity“ in Kon-

takt treten, um sich über mögliche Maßnahmen einer besseren Ansprache männlicher Studieninteressierter 

beraten zu lassen.  

3.6. Sonderregelungen für Joint-Degree-Programme (§ 16 StAkkrVO) 

Die Vorgabe ist für die begutachteten Studiengänge bzw. Studienanteile nicht einschlägig. 

3.7. Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen (§ 19 StAkkrVO) 

Die Vorgabe ist für die begutachteten Studiengänge bzw. Studienanteile nicht einschlägig. 

3.8. Hochschulische Kooperationen (§ 20 StAkkrVO) 

Die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg führt eine studiengangbezogene Kooperation mit der Pädagogischen 

Hochschule Freiburg für die lehramtsbezogenen Studiengänge durch. In der Kooperationsvereinbarung vom 

13.06.2018 ist die Zusammenarbeit näher beschrieben. Gemäß § 3 Abs. 2 der Kooperationsvereinbarung 

verpflichtet sich die Pädagogische Hochschule, u.a. Lehrveranstaltungen gerade im Bereich Bildungswissen-

schaften für Studierende der lehramtsbezogenen Studiengänge der Universität anzubieten. Im Pflichtenheft 

als der Anlage 1 zur Kooperationsvereinbarung sind die vereinbarten geöffneten Lehrveranstaltungen von 

Universität und Pädagogischer Hochschule sowie der Umfang des Lehraustauschs dokumentiert.  

Wie in Kap. 3.2 unter dem Stichwort der Studierbarkeit ausgeführt, erfordern die unterschiedlichen Bestand-

teile des Lehramtsstudiums mit seinen zwei Fachwissenschaften, zwei Fachdidaktiken und den Bildungswis-

senschaften besondere Anstrengungen hinsichtlich der Überschneidungsfreiheit der Lehrveranstaltungen. 

Dies gilt umso mehr, als die Veranstaltungen von zwei Hochschulen geleistet werden. Die Lehreinheit Erzie-

hungswissenschaft geht mit der Absprache zu den Zeitfenstern der bildungswissenschaftlichen Module einen 

richtigen Weg. Wir verweisen an dieser Stelle noch einmal auf die Empfehlung an die Universitätsleitung im 



 

 

19 parallel laufenden Clusterverfahren Sport, in dem die lehramtsbezogenen Kombinationsstudiengänge begut-

achtet und akkreditiert werden, gemeinsam mit FACE etwa ein „Zeitfenstermodell“ zu entwickeln, um die Stu-

dierbarkeit in Regelstudienzeit für möglichst alle Fächerkombinationen im Lehramtsstudium gewährleisten zu 

können. 

Bewertung: Die IAA-Gutachtergruppe sieht das Kriterium „Hochschulische Kooperationen“ für die bildungs-

wissenschaftlichen Anteile am polyvalenten Bachelor und am Master of Education als erfüllt an. Wie in 

Kap. 3.2. ausgeführt, besteht hinsichtlich der im Rahmen der Studierbarkeit erforderlichen Überschneidungs-

freiheit des Lehrangebots noch Verbesserungspotential, das auf Seiten der Hochschulleitung entwickelt wer-

den soll. 

4. Auflagen der IAA-Gutachtergruppe 

Für die Feststellung der Akkreditierungsfähigkeit der Teilstudiengänge Bildungswissenschaft und Bildungs-

management (B.A.) Haupt- und Nebenfach und für die Akkreditierung des Studiengangs Bildungswissen-

schaft – Lehren und Lernen (M.A.) werden folgende Auflagen ausgesprochen:  

(a) Die Modulhandbücher sind mit folgender Maßgabe zu überarbeiten: Es ist zu gewährleiten, dass die 

Modulbeschreibungen den Vorgaben gemäß § 7 StAkkrVO entsprechen. Insbesondere ist bei den Ein-

zelmodulbeschreibungen die Kategorie „Verwendbarkeit des Moduls“ zu ergänzen. Gemäß § 7 Abs. 3 

StAkkrVO soll im Rahmen der Verwendbarkeit des Moduls dargestellt werden, welcher Zusammen-

hang mit anderen Modulen desselben Studiengangs besteht und inwieweit das Modul zum Einsatz in 

anderen Studiengängen geeignet ist. Bei der Beschreibung des Prüfungssystems sind Begründungen 

für Teilprüfungen zu ergänzen, so wie dies in § 7 Abs. 1 Satz 2 der Rahmenprüfungsordnung für den 

Studiengang Bachelor of Arts, bzw. in § 10 Abs. 1 Satz 2 der Rahmenprüfungsordnung für den Studi-

engang Master of Arts bestimmt ist. 

(b) Die Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten nach den Vorgaben der Studienakkreditie-

rungsverordnung sind bereits durch rechtskonforme Anpassung der beiden Rahmenprüfungsordnun-

gen für die Kombinationsstudiengänge Bachelor of Arts und Master of Arts am 29.03.2019 umgesetzt 

worden. Die rechtskonforme Anpassung ist nun noch durch entsprechende Anpassungen der fachspe-

zifischen Bestimmungen für die Teilstudiengänge Bildungswissenschaft und Bildungsmanagement B.A. 

HF und NF und für den Studiengang Bildungswissenschaft – Lehren und Lernen M.A. sowie in den 

Modulhandbüchern umzusetzen. Insbesondere ist für Prüfungsleistungen in den fachspezifischen Best-

immungen mindestens die Art der studienbegleitenden Prüfungsleistung festzulegen, Studienleistun-

gen sind in den fachspezifischen Bestimmungen zumindest auszuweisen. 

5. Empfehlungen der IAA-Gutachtergruppe 

Für die Weiterentwicklung der (Teil-)Studiengänge und Studienganganteile werden folgende Empfehlungen 

ausgesprochen: 

(a) Für die Teilstudiengänge Bildungswissenschaft und Bildungsmanagement (B.A.) HF und NF, für den 

Studiengang Bildungswissenschaft – Lehren und Lernen (M.A.) und für den bildungswissenschaftlichen 

Anteil am Master of Education sollten die Formulierungen der Qualifikationsziele in den Präambeln der 

Modulhandbücher vertieft werden. Dabei sollten sowohl die fachliche als auch die überfachliche Zieldi-

mension sowie die Berufsfeldorientierung Berücksichtigung finden. 

(b) Der Studiengang Bildungswissenschaft – Lehren und Lernen (M.A.) sollte seine Module und Modulbe-

schreibungen sowohl inhaltlich als auch sprachlich trennschärfer zu denen des Studiengangs Bil-

dungswissenschaft und Bildungsmanagement (B.A.) formulieren, um nicht den Eindruck entstehen zu 

lassen, dass es sich um identische Module handeln könnte. 

(c) Für den bildungswissenschaftlichen Anteil am Master of Education sollte geprüft werden, von der aus-

schließlichen Nutzung von Klausuren als Prüfungsleistung abzurücken und andere kompetenzorientier-

te Formate aufzunehmen. 



 

 

20 (d) Das System der internen Qualitätssicherung des Instituts für Erziehungswissenschaft sollte im künfti-

gen Monitoring als geschlossener Regelkreis dokumentiert werden. 

(e) Das Institut für Erziehungswissenschaft sollte mit der Stabsstelle „Gender and Diversity“ in Kontakt 
treten, um sich über mögliche Maßnahmen einer besseren Ansprache männlicher Studieninteressierter 

beraten zu lassen. 

6. Akkreditierungsvorschlag an das IAA-Direktorium  

Für die beiden Teilstudiengänge Bildungswissenschaft und Bildungsmanagement HF und NF des Kombinati-

onsstudiengangs Bachelor of Arts kann angesichts der Tatsache, dass gemäß § 32 StAkkrVO nur Studien-

gänge und nicht Teilstudiengänge isoliert akkreditiert werden können, keine Akkreditierung ausgesprochen, 

sondern lediglich deren Akkreditierungsfähigkeit festgestellt werden. Entsprechendes gilt für die bildungswis-

senschaftlichen Studienganganteile des lehramtsbezogenen Bachelorstudiengangs und des Master of Educa-

tion. Die Feststellung der Akkreditierungsfähigkeit der bildungswissenschaftlichen Anteile ist indessen Vo-

raussetzung der Akkreditierung der beiden lehramtsbezogenen Kombinationsstudiengänge im parallel lau-

fenden Akkreditierungsverfahren Sport. 

Die IAA-Gutachtergruppe empfiehlt dem IAA-Direktorium folgenden Beschlussvorschlag für das Rektorat:  

(a) Die beiden Teilstudiengänge Bildungswissenschaft und Bildungsmanagement (B.A.) HF und NF des 

Kombinationsstudiengangs Bachelor of Arts werden, verbunden mit den Auflagen aus Kapitel 4 und 

den Empfehlungen aus Kapitel 5, als akkreditierungsfähig festgestellt.  

(b) Der Studiengang Bildungswissenschaft – Lehren und Lernen (M.A.) wird, verbunden mit den Auflagen 

aus Kapitel 4 und den Empfehlungen aus Kapitel 5, akkreditiert. 

(c) Die Feststellung der Akkreditierungsfähigkeit der Teilstudiengänge bzw. die Akkreditierung des Studi-

engangs ist befristet und gilt bis 31.01.2021. Bei Feststellung der Erfüllung der Auflagen durch das 

Rektorat nach Vorlage des Nachweises bis 30.09.2020 wird die Feststellung der Akkreditierungsfähig-

keit bzw. die Akkreditierung bis 30.09.2027 verlängert. 

(d) Der bildungswissenschaftliche Anteil am polyvalenten Zwei-Hauptfächer-Bachelor mit Lehramtsoption 

wird als akkreditierungsfähig festgestellt. 

(e) Der bildungswissenschaftliche Anteil am Master of Education wird, verbunden mit den Empfehlungen 

aus Kapitel 5, als akkreditierungsfähig festgestellt. 

7. Anlagen 

7.1. Frageleitfaden 

7.2. Externe Expertisen 

7.3. Akkreditierungsgutachten des IAA im Cluster Sportwissenschaft 

7.4. Qualitätsziele der Universität Freiburg in Studium und Lehre 
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TOP 8: Akkreditierung von Studiengängen gemäß Vorgaben der Studienakkreditierungs-
verordnung vom 18.04.2018 

8.1 (Teil-)Studiengänge und Studiengangsanteile Bildungswissenschaft 

Unterlage: Beschlussvorlage von QM2 vom 27.11.2019 mit Anlagen 

 

Bericht der Prorektorin für Studium und Lehre. 

Der Studiengang sei hinsichtlich aller formalen und fachlich-inhaltlichen Kriterien 
nach den Vorgaben der Studienakkreditierungsverordnung vom 18.04.2018 so-
wie hinsichtlich der speziellen Qualitätsziele der Universität Freiburg in Studium 
und Lehre vom betreffenden Unterausschuss des Internen Akkreditierungsaus-
schusses (IAA) einschließlich externer Expertise begutachtet worden. Die Begut-
achtung der formalen Kriterien für Studiengänge und die diesbezügliche Bera-
tung des Unterausschusses sei durch die Abteilung Qualitätsmanagement Studi-
um und Lehre erfolgt. 

Vorgeschlagen werde eine Akkreditierung verbunden mit Auflagen, welche in-
nerhalb der grundsätzlich geltenden Jahresfrist zur Erfüllung von Auflagen ge-
mäß § 27 Abs. 1 Studienakkreditierungsverordnung (StAkkrVO) bis zum 
30.09.2020 zu erfüllen sind. 

Aussprache. 

 

Beschluss: 

1. Der Studiengang Bildungswissenschaft – Lehren und Lernen (M.A.) und 
die Teilstudiengänge Bildungswissenschaft und Bildungsmanagement 
(B.A.) Hauptfach (HF) und Nebenfach (NF) werden mit folgenden Aufla-
gen akkreditiert bzw. als akkreditierungsfähig erachtet: 

1.1 Die Modulhandbücher sind mit folgender Maßgabe zu überarbeiten: 

Es ist zu gewährleiten, dass die Modulbeschreibungen den Vorgaben ge-
mäß § 7 Studienakkreditierungsverordnung entsprechen. Insbesondere ist 
bei den Einzelmodulbeschreibungen die Kategorie „Verwendbarkeit des 
Moduls“ zu ergänzen. Gemäß § 7 Abs. 3 Studienakkreditierungsverord-
nung soll im Rahmen der Verwendbarkeit des Moduls dargestellt werden, 
welcher Zusammenhang mit anderen Modulen desselben Studiengangs 
besteht und inwieweit das Modul zum Einsatz in anderen Studiengängen 
geeignet ist. Bei der Beschreibung des Prüfungssystems sind Begründun-
gen für Teilprüfungen zu ergänzen, so wie dies in § 7 Abs. 1 Satz 2 der 
Rahmenprüfungsordnung für den Studiengang Bachelor of Arts bzw. in § 
10 Abs. 1 Satz 2 der Rahmenprüfungsordnung für den Studiengang Mas-
ter of Arts bestimmt ist. 

1.2 Die Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten nach den 
Vorgaben der Studienakkreditierungsverordnung sind bereits durch 
rechtskonforme Anpassung der beiden Rahmenprüfungsordnungen für die 
Kombinationsstudiengänge Bachelor of Arts und Master of Arts am 
29.03.2019 umgesetzt worden. Die rechtskonforme Anpassung ist nun 
noch durch entsprechende Anpassungen der fachspezifischen Bestim-
mungen für die Teilstudiengänge Bildungswissenschaft und Bildungsma-
nagement (B.A.) HF und NF und für den Studiengang Bildungswissen-
schaft – Lehren und Lernen (M.A.) sowie in den Modulhandbüchern umzu-
setzen. Insbesondere ist für Prüfungsleistungen in den fachspezifischen 
Bestimmungen mindestens die Art der studienbegleitenden Prüfungsleis-
tung festzulegen, Studienleistungen sind in den fachspezifischen Bestim-
mungen zumindest auszuweisen. 

2. Die Akkreditierung bzw. die Feststellung der Akkreditierungsfähigkeit der 
(Teil-)Studiengänge ist befristet und gilt bis 31.01.2021. Bei Feststellung 
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der Erfüllung der Auflagen durch das Rektorat nach Vorlage des Nachwei-
ses bis 30.09.2020 wird die Akkreditierung bzw. die Feststellung der Ak-
kreditierungsfähigkeit bis 30.09.2027 verlängert. 

3. Der bildungswissenschaftliche Anteil am polyvalenten Zwei-Hauptfächer-
Bachelor mit Lehramtsoption und der bildungswissenschaftliche Anteil am 
Master of Education werden ohne Auflagen bis 30.09.2027 als akkreditie-
rungsfähig festgestellt. 

4. Für die Weiterentwicklung der (Teil-)Studiengänge und Studienganganteile 
werden folgende Empfehlungen an die Wirtschafts- und Verhaltenswis-
senschaftliche Fakultät ausgesprochen: 

4.1 Für die Teilstudiengänge Bildungswissenschaft und Bildungsmanagement 
(B.A.) HF und NF, den Studiengang Bildungswissenschaft – Lehren und 
Lernen (M.A.) und den bildungswissenschaftlichen Anteil am Master of 
Education sollten die Formulierungen der Qualifikationsziele in den Prä-
ambeln der Modulhandbücher vertieft werden. Dabei sollten sowohl die 
fachliche als auch die überfachliche Zieldimension sowie die Berufsfeldori-
entierung Berücksichtigung finden. 

4.2 Der Studiengang Bildungswissenschaft – Lehren und Lernen (M.A.) sollte 
seine Module und Modulbeschreibungen sowohl inhaltlich als auch sprach-
lich trennschärfer zu denen des Studiengangs Bildungswissenschaft und 
Bildungsmanagement (B.A.) formulieren, um nicht den Eindruck entstehen 
zu lassen, dass es sich um identische Module handeln könnte. 

4.3 Für den bildungswissenschaftlichen Anteil am Master of Education sollte 
geprüft werden, von der ausschließlichen Nutzung von Klausuren als Prü-
fungsleistung abzurücken und andere kompetenzorientierte Formate auf-
zunehmen. 

4.4 Das System der internen Qualitätssicherung des Instituts für Erziehungs-
wissenschaft sollte im künftigen Monitoring als geschlossener Regelkreis 
dokumentiert werden. 

4.5 Das Institut für Erziehungswissenschaft sollte mit der Stabsstelle „Gender 
and Diversity“ in Kontakt treten, um sich über mögliche Maßnahmen einer 
besseren Ansprache männlicher Studieninteressierter beraten zu lassen. 

(einstimmig) 

 

Umsetzung: 

Federführung liegt bei der betreffenden Studiendekanin der Wirtschafts- und 
Verhaltenswissenschaftlichen Fakultät und LL-QM. 

Folgende Stabsstellen/Dezernate sind bei der Umsetzung zu beteiligen bzw. in 
Kenntnis zu setzen: GB (Senat), D5, SMS-Team (Herr Dr. Mann), GD, FACE, 
Reg. 

Die Angelegenheit liegt in der Ressortverantwortung der Prorektorin für Studium 
und Lehre. 

 

  


